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Bitte zuriicksenden an: Fondsdepot Bank GmbH, 95025 Hof

Depotfithrung: Formulareingabe léschen

Fondsdepot Bank GmbH FON DS D E POT

Windmhlenweg 12

95030 Hof BANK
Eroffnungsantrag mit Kaufauftrag fiir Privatkunden

A. Depoteroffnung

Bitte erd6ffnen Sie fiir mich/uns ein Fondsdepot zur Vermégensanlage.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Er6ffnung eines Fondsdepots fiir US-Blrger und in den USA lebende Personen nicht moglich ist.

Kundenangaben des/der Depotinhaber/s bzw. des/der gesetzlichen Vertreter/s

1. Depotinhaber @ Frau @ Herr D Prof. D Dr.

ame. Vorname/n F@w‘lm name.

StraRe, Hausnummer Geburtsort |
PLZ Trt | Ceburtsdatum Staatsangehorigkeit |
and Telefon* |

Hinweis: Adressangaben des 2. Depotinhabers bzw. des/der gesetzlichen Vertreter/s nur erforderlich, falls abweichend vom 1. Depotinhaber.

2. Depotinhaber oder 1. gesetzlicher Vertreter [JFrau [JHerr [ Prof. []Dr.

Name Vorname/n abw. Geburtsname

i . i |
’PLZ ort ‘ ’Geburtsdatum Staatsangehorigkeit ‘
lLand | | | lwm* | | |

| || |

2. gesetzlicher Vertreter [ Frau [ Herr [ Prof. []Dr.

Name Vorname/n abw. Geburtsname

S | e |
LLZ ort ‘ lGeburtsdatum Staatsangehorigkeit ‘
L | | IL_ | | |

| || |

Bei Gemeinschaftsdepots sind die Depotinhaber einzeln verfligungsberechtigt. Depots fiir Minderjahrige kénnen nur auf einen (den minderjéhrigen) Depotinhaber lauten. Bei Minderjahrigen ist/sind
die Unterschrift/en des/der gesetzlichen Vertreter/s (Vater und Mutter oder Vormund) erforderlich, auRRerdem ist ein Nachweis iber das Sorgerecht (z. B. eine beglaubigte Kopie der Geburtsurkunde)
vorzulegen. Die Eltern bevollméchtigen sich gegenseitig als gesetzliche Vertreter des Minderjéhrigen, den Depotinhaber allein zu vertreten.

Ich/Wir bin/sind inldndische Privatperson/en (bitte nachfolgend kennzeichnen) [_]Sonstiges

Dwirtschaftlich selbststandige Privatperson (z. B. Gewerbetreibende, freiberuflich Tétige, Landwirte) | ‘
Elwirtschaftlich unselbststandige Privatperson (z. B. Arbeiter, Angestellte, Beamte, Rentner, Pensiondre) Bezeichnung bitte angeben

Dsonstige Privatperson (z. B. Hausfrauen, Kinder, Schiler, Studenten) (z. B.juristische Person, auslandische Privatperson)

Die Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden ,,Bank” genannt) fiihrt saimtliche Auftrage des/der Depotinhaber/s als reines Ausfithrungsgeschéft aus.
Eine Priifung, ob die von dem/den Depotinhaber/n erworbenen Fondsanteile angemessen fiir den/die Depotinhaber sind, d. h. ob der/die Depotinhaber
tiber die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfiigt/verfiigen, um die Risiken im Zusammenhang mit den erworbenen Fondsanteilen angemessen
beurteilen zu konnen, nimmt die Bank nicht vor.

B. Anmerkungen zur Depoteroffnung (ggf. vom Berater auszufiillen)

C. Angaben zum Geldwaschegesetz/steuerliche Angaben

Ich/Wir erklare/n, dass ich/wir wirtschaftlich Berechtigter bin/sind.

Falls Sie auf fremde Veranlassung handeln, indem Sie Geld fiir einen Dritten anlegen, nennen Sie bitte nachfolgend Name, Geburtsdatum und Anschrift des wirtschaft-
lich Berechtigten.

[ ] wirtschaftlich Berechtigter ist:

Name Vorname/n Geburtsdatum

l | | | l

Stralle, Hausnummer ‘ lPLZ ‘ |Ort

Bitte tragen Sie unter Punkt ,C. Legitimationsprifung durch den Berater” zusétzlich die Legitimationsdaten des wirtschaftlich Berechtigten ein. Die Bank behélt sich an-
dernfalls das Recht vor, das Fondsdepot nicht zu eréffnen!

Dritte, insbesondere mein/unser Berater, sind nicht zur Entgegennahme von Bargeld, Schecks, Uberweisungen oder sonstigen Vermégenswerten von
mir/uns berechtigt; Zahlungen sind nur direkt an die Bank per Uberweisung oder Lastschrifteinzug maglich.

Ich/Wir erklare/n, dass die Anlage ausschlieRlich erfolgt fiir (bitte nachfolgend kennzeichnen)
[ I|das Privatvermogen.
[ [das Betriebsvermagen einer Korperschaft/eines sonstigen Steuersubjekts nach § 1 KStG (z. B. GmbH, AG).

Eldas Betriebsvermdgen eines inlandischen Betriebs, der keine Korperschaft/kein sonstiges Steuersubjekt nach § 1 KStG ist (z. B. gewerbliche OHG bzw. KG, e. K.,
freiberufliche Tatigkeit).

* Die Erteilung dieser Auskunft ist freiwillig. 1. Ausdruck (Original) fr die Bank/2. Ausdruck bzw. Kopie fir Ihre Unterlagen
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[Nur in Verbindung mit einem Eréffnungsantrag giiltig! |

1. Depotinhaber 2. Depotinhaber
Name Vorname/n Name Vorname/n

l | | | | l

D. Kaufauftrag fiir Ihr Fondsdepot

Die Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden ,Bank” genannt) fiihrt samtliche Auftrage des/der Depotinhaber/s als reines Ausfiihrungsgeschift aus.
Eine Priifung, ob die von dem/den Depotinhaber/n erworbenen Fondsanteile angemessen fiir den/die Depotinhaber sind, d. h. ob der/die Depotinhaber
tiber die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfiigt/verfiigen, um die Risiken im Zusammenhang mit den erworbenen Fondsanteilen angemessen
beurteilen zu konnen, nimmt die Bank nicht vor.

Kaufauftrag**
Ich/Wir mochte/n einmalig Anteile an Investmentvermégen kaufen und beauftrage/n die Bank, fir den jeweiligen Anlagebetrag (Mindestanlagebetrag je Fonds und Anla-
getermin 250,00 EUR***) Anteile folgender Fonds zu erwerben:

ISIN/Fondsname

Lastschrifteinzug Uberweisung Anlagetermin weitere
AnlagebetraginEUR  Anlagebetragin EUR  sofortoder am Angaben

Einrichtung von Sparplanen**

Ich/Wir méchte/n regelmaRig bis auf Widerruf Anteile an Investmentvermégen kaufen und beauftrage/n die Bank, fir den Anlagebetrag (Mindestanlagebetrag je
Fonds und Anlagetermin 25,00 EUR**) jeweils monatlich (sonst 2-monatlich, vierteljéhrlich, halbjhrlich, jahrlich) Anteile folgender Fonds zu erwerben, falls unter
Anlagerhythmus nichts anderes angegeben ist:

ISIN/Fondsname Ii.\a:lsltasgc:';i:?:;r;zit;gEUR Anlagerhythmus Anlag?.terT? o Xl:;t:';':n
\ | | | |wm OO [, |

\ | | | |wm OO [, |

\ | | | |wm OO [, |

\ | | || |em OO [, |

\ | | || |am OO [, |

‘ | | | |am OO [, ]

Die regelmaRige Anlage im Rahmen des Sparplans soll erstmalig im Monat’ ‘ Jahr ’ L ‘,sonstzum nachstmoglichen

Termin (1./15. oder anderer o. g. Anlagetermin) erfolgen.
Dynamisierung (nur fiir Sparplane): Bitte erhchen Sie automatisch den Anlagebetrag jeweils nach 12 Monaten um [15% [[]110% der letzten Anlagesumme.

Bei Lastschrifteinzug: Ich/Wir bitte/n die Bank, den jeweiligen Anlagebetrag von meinem/unserem u. g. Konto einzuziehen. (Bitte Einzugsermachtigung unten ausfillen
und ggf. unterschreiben)

Bei Uberweisung: Ich/Wir iberweise/n den Anlagebetrag auf das Einzahlungskonto der Fondsdepot Bank GmbH, Konto-Nr. 914 405 500 bei der Commerzbank AG, Stuttgart,
Bankleitzahl 600 800 00 /IBAN: DE60 6008 0000 0914 4055 00/BIC: DRES DE FF 600 unter Angabe von Depot-Nr., ISIN, Kundenname und ggf. Aufteilung der Anlage-
summe im Verwendungszweck.

Recht auf Widerruf gemaR § 126 InvG .

Der Anleger kann nach § 126 InvG innerhalb von zwei Wochen nach Aushiandigung der Antragsdurchschrift bzw. -kopie oder der Ubersendung der Ab-
rechnung in Textform und ohne Angabe von Griinden gegeniiber der Fondsdepot Bank GmbH, Windmiihlenweg 12, 95030 Hof, seinen Antrag widerrufen.
Zur Wahrung dieser Frist geniigt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklarung. Die Bank wird den Widerruf erforderlichenfalls an die Kapitalanlage-
gesellschaft, die auslandische Investmentgesellschaft oder einen Reprasentanten nach MaRgabe § 138 InvG weiterleiten. Weitere Informationen kdnnen der
Seite entnommen werden, auf der auch die Informationen zum Fernabsatz von Finanzdienstleistungen gemal3 §& 312 b ff. BGB in Verbindung mit Artikel 246 EGBGB
abgedruckt sind. Diese Seite ist in den Depoterdffnungsunterlagen enthalten.

Einzugsermachtigung fiir Kaufe, Auslagen und Entgelte

Kéufe: Ich/Wir erteile/n hiermit eine widerrufliche Einzugserméchtigung, sofern der einmalige Anlagebetrag durch Lastschrift eingezogen und/oder ein Sparplan einge-
richtet werden soll. Auslagen und Entgelte: Ich/Wir erteile/n hiermit eine widerrufliche Einzugsermachtigung, fir die Belastung der jahrlich anfallenden Depotfiihrungs-
entgelte, Portogebiihren und sonstiger Auslagen und Entgelte, sofern diese zum jeweiligen Zeitpunkt der Erhebung des Entgeltes nicht durch Verkdufe aus dem Depot-
vermdgen abgegolten werden konnen.

Hauptreferenzbankverbindung des neu zu eréffnenden Fondsdepots (Der Girokontoinhaber muss identisch sein mit dem oder einem der Depotinhaber bzw. mit dem oder einem
der gesetzlichen Vertreter.)

Diese u. g. Bankverbindung soll die Hauptreferenzbankverbindung fiir das neu zu eréffnende Fondsdepot bei der Bank sein. Insbesondere soll die Bank zukiinftig fir die
Abwicklung im Zusammenhang mit einmaligen Kauf- und Verkaufsauftragen ausschlieRlich diese Bankverbindung in ihrer Funktion als Hauptreferenzbankverbindung ver-
wenden, sofern ich/wir auf dem jeweiligen Transaktionsauftrag keine abweichende Bankverbindung nenne/n.

Erlose aus Fondsauflosungen/Steuererstattungen/Depotfiihrungsentgelt und Auslagen (Der Girokontoinhaber muss identisch sein mit dem oder einem der Depotinhaber
bzw. mit dem oder einem der gesetzlichen Vertreter.)

Ich/Wir beauftrage/n die Bank Liquidationserlose aus Auflésungen von Investmentfonds abweichend zu Nr. 31 Absatz (1) der AGB sowie Steuererstattungen abwei-
chend zu Nr. 32 der AGB zu Gunsten der u. g. Bankverbindung, sofern diese als Hauptreferenzbankverbindung verwendet wird, anzuweisen.

[_]Ich/Wir beauftrage/n die Bank, das fiir das neu zu erdffnende Fondsdepot jahrlich anfallende Depotfithrungsentgelt und die Portogebiihren abweichend zu Nr. 13
Absatz (7) der AGB von der nachfolgenden Bankverbindung per Lastschrift einzuziehen.

Konto-Nr. | | | | | | | | | | |Kontoinhaber(Name,Vorname/n)l ‘l
Bankleitzahll | | | | | | | | Kreditinstitut (Name, Ort) | \l

X

Ort, Datum Unterschrift/en des/der Girokontoinhaber/s (falls abweichend von dem/den Depotinhaber/n)

Hinweis: Kaufauftrage per Lastschrift kdnnen nur bis zu einem Betrag von 50.000,00 EUR je Auftrag ausgefihrt werden. Bei Betrdgen tber 50.000,00 EUR bitten wir

um Uberweisung des Anlagebetrages auf das o. g. Einzahlungskonto der Fondsdepot Bank GmbH.

** Angaben zur Hohe des Ausgabeaufschlages bzw. Riicknahmeabschlages und der jéhrlich anfallenden Vergitungen sind in dem/den jeweiligen Verkaufsprospekt/en der Fonds enthalten. Angaben
zu von der Bank erhaltenen und gegentiber Vertriebspartnern gewahrten Vergttungen kénnen dem Eréffnungsantrag sowie dem Preis- und Leistungsverzeichnis entnommen werden.

** Abweichende Mindestanlagesumme/n auf Fondsebene ist/sind méglich. Eine Ubersicht der betreffenden Fonds ist bei der Bank erhéltlich.

1. Ausdruck (Original) fr die Bank/2. Ausdruck bzw. Kopie fir Ihre Unterlagen
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Textfeld
Nur in Verbindung mit einem Eröffnungsantrag gültig!


E. Freischaltung fiir den InfoManager

Der InfoManager ist ein elektronisches Postfach, in dem fiir den/die Depotinhaber bestimmte Dokumente, die im Rahmen der Depotfiihrung produziert werden

(z. B. Depotabrechnungen), zum Download hinterlegt werden. Fir die Nutzung des InfoManager gelten die in den Depoterdffnungsunterlagen abgedruckten Beson-
deren Bedingungen fiir die Nutzung des InfoManager.

Ich/Wir beauftrage/n die Bank das mit diesem Antrag neu zu eréffnende Fondsdepot fiir den InfoManager freizuschalten.

Sofern ich/wir eine E-Mail-Adresse angegeben habe/n, wird die Bank mich/uns iber den Eingang neuer Dokumente in meinem/unserem InfoManager per E-Mail be-
nachrichtigen. Wird bei Gemeinschaftsdepots nur eine E-Mail-Adresse angegeben, erfolgt der Versand der E-Mail nur an die hier angegebene E-Mail-Adresse.

E-Mail 1 Ggf. E-Mail 2

Fur die Freischaltung des InfoManager erhélt der Depotinhaber mit der Post eine Zugangskennung inklusive einer personlichen Identifikationsnummer (PIN) fir dieses

neu zu er6ffnende Fondsdepot. Bei Gemeinschaftsdepots erhalt jeder Depotinhaber eine separate Zugangskennung sowie eine separate PIN.

[]1ch/Wir méchte/n mein/unser neu zu eréffnendes Fondsdepot nicht fiir den InfoManager freischalten lassen. GemiR Nr. 13 Absatz (6) der Allgemeinen Ge-
schéftsbedingungen der Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden ,, AGB" genannt) behlt sich die Bank vor, anfallende Portoauslagen weiterzubelasten.

F. Schlusserklarungen

Freiwillige Erklarung zur Weitergabe von Daten

Die Abgabe der Erklarung ist freiwillig und ohne Einfluss auf den Vertrag mit der Bank.

LIch/Wir ermachtige/n hiermit die Bank, meinem/unserem Berater sowie der den Berater betreuenden Vertriebsorganisation zum Zwecke der Beratung Gber die Ver-
madgensanlage in Fonds sowie zur Provisionsermittlung neben den in diesem Formular enthaltenen/vorgesehenen Daten zudem noch folgende Angaben zu iibermitteln:
Fondsdepot-Nr., Bankverbindung, Vollmachten, Postadressen, Depotbestdande und Depotbewegungen (inkl. der steuerlichen Daten), Daten zum Freistellungsauftrag
fiir Kapitalertrage, Spar- und Auszahlpléne, Vereinbarungen tiber die Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel sowie Anderungen zu den Daten und Angaben.
Im Rahmen dieser Erméchtigung entbinde/n ich/wir die Bank zugleich vom Bankgeheimnis. Die vorstehende Einwilligungserklarung kann/kénnen ich/wir ohne Einfluss
auf den Depotvertrag jederzeit widerrufen.”

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis und bin/sind damit einverstanden, dass die Bank fiir Ihre Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb und der Vermittlung von Fondsanteilen neben der
Provision gemals Nr. 13 Absatz (1) Satz 1 der AGB von den jeweiligen Fondsgesellschaften zeitanteilige Bestandsverglitungen aus der der jeweiligen Fondsgesellschaft zuflieRenden Verwaltungs-
vergitung erhélt. Die Hohe dieser zeitanteiligen Bestandsvergitung wird auf Grundlage des von der Bank verwahrten Anteilbestandes als Prozentsatz des Anteilwertes berechnet und betrégt — je
nach Fondsgesellschaft und Investmentfonds — bis zu 1,9 % p. a. des Anteilwertes. Mir/Uns entstehen hierdurch keine zusatzlichen Kosten, da diese zeitanteiligen Bestandsvergttungen aus den
dem jeweiligen Fonds belasteten Vergiitungen von der Fondsgesellschaft an die Bank gezahlt wird.

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis und bin/sind damit einverstanden, dass die Bank ihren Vertriebspartnern neben einer einmaligen Vergutung in Héhe von bis zu 100 % der der Bank zustehenden Pro-
vision nach Nr. 13 Absatz (1) Satz 1 der ACB zeitanteilige Bestandsvergiitungen fir die Vermittlungsleistungen gewahrt. Die Hohe der zeitanteiligen Bestandsvergiitung wird auf Grundlage des von
dem jeweiligen Vertriebspartner vermittelten Anteilbestandes als Prozentsatz des Anteilwertes berechnet und betragt — je nach Fondsgesellschaft und Investmentfonds — bis zu 1,5 % p. a. des An-
teilwertes. Dartiber hinaus gewdhrt die Bank ihren Vertriebspartnern unter Umstanden geldwerte Zuwendungen in Form von Sachleistungen (z. B. Schulungen).

Néhere Informationen zu von der Bank erhaltenen oder gewahrten Vergiitungen bzw. Zuwendungen kann/kdnnen ich/wir bei der Bank anfordern.

Ich/Wir verzichte/n auf meine/unsere, aus den oben dargestellten Provisionszahlungen herriihrenden jetzigen und zukiinftigen Anspriiche, von der Bank und/oder deren Vertriebspartnern diese
herauszuverlangen.

Mit der Depoter6ffnung erhielt/en ich/wir die ,Basisinformationen tber die Vermégensanlage in Investmentfonds (Auszug)”. Fir dieses Erstgeschaft und alle Folgegeschafte wurden bzw. werden
mir/uns die aktuellen Wesentlichen Anlegerinformationen, der/die aktuelle/n Verkaufsprospekt/e sowie der/die aktuelle/n Jahres- bzw. Halbjahresbericht/e von meinem/unserem Berater, der je-
weiligen Kapitalanlage- bzw. Investmentgesellschaft oder der Bank rechtzeitig kostenlos zur Verfigung gestellt. Sofern fiir EU-Investmentanteile nach den Vorschriften des jeweiligen Mitgliedstaates
der Europaischen Union noch keine Wesentlichen Anlegerinformationen zur Verflgung zu stellen sind, werden diese durch den vereinfachten Verkaufsprospekt ersetzt. Soweit der vereinfachte Ver-
kaufsprospekt nicht erstellt werden darf, tritt an dessen Stelle der ausfihrliche Verkaufsprospekt.

Bitte ein Feld ankreuzen, da sonst ein Kaufauftrag unter Punkt D. fiir Ihr Fondsdepot nicht maglich ist!
Die Wesentlichen Anlegerinformationen, der/die Verkaufsprospekt/e sowie der/die Jahresbericht/e und ggf. der/die anschlieRende/n Halbjahresbericht/e wurden mir/
uns rechtzeitig kostenlos zur Verfligung gestellt. Sofern fiir EU-Investmentanteile nach den Vorschriften des jeweiligen Mitgliedstaates der Europaischen Union noch
keine Wesentlichen Anlegerinformationen zur Verfligung zu stellen sind, wurde/n mir/uns stattdessen der/die vereinfachte/n Verkaufsprospekt/e zur Verfligung gestellt.
Soweit der vereinfachte Verkaufsprospekt nicht erstellt werden durfte, wurde/n mir/uns stattdessen der/die ausfiihrliche/n Verkaufsprospekt/e zur Verfiigung gestellt.
Die genannten Unterlagen wurden mir/uns tibergeben und liegen mir/uns in der aktuellen Fassung vor.
Ich/Wir verzichte/n auf die Ubergabe dieser Unterlagen.

Ich/Wir bestétige/n, dass ich/wir Fondsanteilkdufe nur auf Basis einer individuellen Beratung durch meinen/unseren Berater tatige/n.

Die mit diesen Unterlagen zur Verfiigung gestellten Allgemeinen Geschéftsbedingungen der Fondsdepot Bank GmbH habe/n ich/wir gelesen und erkenne/n ich/wir unverandert an.
Fiir die Freischaltung des InfoManager gelten erganzend und abweichend die Besonderen Bedingungen fiir die Nutzung des InfoManager.

Ich/Wir bestétige/n, dass mir/uns diese Unterlagen, die Fernabsatzinformationen mit Widerrufsbelehrung sowie der Hinweis , Transparenz schaffen — Die Basis fiir eine langfristig er-
folgreiche Geschiaftsbeziehung” von meinem/unserem Berater ausgehandigt worden sind, dass ich/wir von dem Inhalt dieser Dokumente Kenntnis genommen habe/n und diese mit
meiner/unseren Unterschrift/en anerkenne/n.

Die nachfolgende/n Unterschrift/en, die gleichzeitig als Unterschriftsprobe/n fir den Geschaftsverkehr gilt/gelten, bitten wir genau beizubehalten und nur innerhalb des/der vorgesehenen Feldes/Felder zu leisten.

Ort, Datum Unterschrift 1. Depotinhaber bzw. 1. gesetzlicher Vertreter Unterschrift 2. Depotinhaber bzw. 2. gesetzlicher Vertreter

G. Legitimationspriifung durch den Berater

Der/Die Depotinhaber bzw. der/die gesetzliche/n Vertreter hat/haben seine/ihre Unterschrift/en vor mir geleistet. Er/Sie sowie - falls anwendbar -
der wirtschaftlich Berechtigte hat/haben sich ausgewiesen durch giiltigen Personalausweis (PA)/Reisepass (RP)/Geburtsurkunde (GU)/Kinder-
ausweis (KA)/Kinderreisepass (KR):

1. Depotinhaber 2. Depotinhaber

bzw. 1. gesetzlicher Vertreter 2. gesetzlicher Vertreter wirtschaftlich Berechtigter
Ora Ore [Tou Eke Clkr Cea Clre CIpa [IRP Ora Ore Jcu Ok OKR
Ausweisnummer Ausweisnummer Ausweisnummer Ausweisnummer
ausstellende Behorde/Ort lausstellende Behorde/Ort ‘ lausstel\ende Behorde/Ort ‘ ‘ausstellende Behorde/Ort ‘
Ausstellungsdatum Ausstellungsdatum Ausstellungsdatum Ausstellungsdatum

I | | | | | | |

Bei minderjéahrigem Depotinhaber

gemeinsames Sorgerecht gepriift durch Einsicht in: alleiniges Sorgerecht gepriift durch Einsicht in beiliegende/s:
(] Geburtsurkunde/Familienstammbuch/Sorgeerklarung [[] Scheidungsurteil/Negativbescheinigung/Sterbeurkunde (bitte Nachweis in Kopie beifiigen)
Berater
Berater-Nr.
Beratername
Datum, Stempel und Unterschrift des Beraters

1. Ausdruck (Original) far die Bank/2. Ausdruck bzw. Kopie fir Ihre Unterlagen
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STOP & Go
Vermittlungsvereinbarung fiir das Stop & Go Professional® Depot Vermittlungsvereinbarung Seite 1von 2 Professional®

Kunde 1 E[l Frau E[l Herr Minderjahrige(r) E[I Firma

Name Vorname Geburtsname Geburtsdatum

| I I |||

Strale PLZ Ort Staatsangehorigkeit

I I | I |||

Geburtsort, ggf.—land Familienstand Beruf / relevanter fritherer Beruf Berufliche Qualifikationen / Studium
I || | |

Telefon Telefax E-Mail

| | |

Kunde 2 [ ] Frau [ ] Herr [ ] Gesetzlicher Vertreter1 [ ] Frau [ ] Herr

Name Vorname Geburtsname Geburtsdatum

| | |

StraBe PLZ Ort Staatsangehorigkeit

| | |

Geburtsort, ggf.—land Familienstand Beruf / relevanter friitherer Beruf Berufliche Qualifikationen / Studium
| | | |

Telefon Telefax E-Mail

| | |

Gesetzlicher Vertreter 2 [ ] Frau [ ] Herr

Name Vorname Geburtsname Geburtsdatum

| | | |

StraRe PLZ Ort Staatsangehorigkeit

| | |

Geburtsort, ggf.—land Familienstand Beruf / relevanter friiherer Beruf Berufliche Qualifikationen / Studium

Der Kunde 1/ Kunde 2 erteilt der fin@nzoptimierung.de Discountbroker AG, TeichstraBe 38, 37154 Northeim (im Folgenden , fin@nzoptimierung.de*) auf Grundlage der
nachfolgenden Regelungen den Auftrag ein Fondsdepot mit einer Depotbank zu vermitteln. Der Kunde 1/ Kunde 2 wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass es sich bei
der Vermittlungsvereinbarung und dem Fondsdepot um zwei separate Vereinbarungen und damit um zwei rechtlich selbstandige Vertriage handelt.

Vermittlungsvergiitung

fin@nzoptimierung.de gewahrt dem Kunden 1/ Kunden 2 fiir das beantragte Fondsdepot bei der ausgewahlten Depotbank einen Depotrabatt in Hohe von 100 % auf
das jeweilige Agio des / der ausgewshlten Investmentfonds bis zum Erreichen der vereinbarten Anlagebetrige (vgl. Abschnitt ,Vertragsdaten®). Nach Uberschreitung der
vereinbarten Anlagebetrage fallt eine Vermittlungsgebiihr in Hohe von 6,5% auf die ausgewahlten Investmentfonds an.

Fiir die Erbringung der Vermittlungsleistung des Stop & Go Professional® Sparplans zahlt der Kunde 1/ Kunde 2 an fin@nzoptimierung.de eine einmalige Vermittlungs-
gebiihr in Héhe von 6,50 % der bei Vertragsbeginn geplanten Anlagebetrige (vgl. Abschnitt ,Vertragsdaten Sparplan®). Fiir eine Einmalanlage/Ubertrag in das Stop &
Go Professional® Depot zahlt der Kunde 1/ Kunde 2 an fin@nzoptimierung.de eine einmalige Vermittlungsgebiihr in Hohe von 6,50% der geplanten Anlagebetrage (vgl.
Abschnitt ,Vertragsdaten Einmalanlage/Ubertrag“). Durch die Bezahlung der Vermittlungsvergiitung wird das sonst anfallende Agio des / der ausgewihlten Investment-
fonds bis zum Erreichen der vereinbarten Anlagebetrige abgegolten. Die Bezahlung der einmaligen Vermittlungsvergiitung ist durch die Erteilung einer Uberweisung
moglich. Sie ist fallig nach Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist. Der Anlageberater ist nicht berechtigt, die Vermittlungsvergiitung als Barzahlung entgegenzunehmen.

Die Uberweisung der Vermittlungsvergiitung an fin@nzoptimierung.de erfolgt zum (TT.MM.JJ)J) an folgende Bankverbindung:
Kontoinhaber: finanzoptimierung.de AG, Kontonummer: 67475307, BLZ: 25010030, Postbank Hannover

Fiir den Fall der Nichtzahlung der vorgezeichneten, einmaligen Vermittlungsvergiitung an fin@nzoptimierung.de erméachtigt der Kunde 1 / Kunde 2 fin@nzoptimie-
rung.de hiermit unwiderruflich den eingeraumten Depotrabatt in Hohe von 100 % auf das jeweilige Agio des / der ausgewahlten Investmentfonds fiir die Anlagebetrage
von Beginn an zu |6schen und gegeniiber der ausgewahlten Depotbank zu erklaren. In diesem Fall fallt das jeweilige Agio des / der Investmentfonds an. Eine Erstattung der
einmaligen Vermittlungsvergiitung findet nicht, auch nicht teilweise statt, wenn die vereinbarten Anlagebetrage, egal aus welchem Rechtsgrund, nicht erreicht werden.
Fiir die Hohe der Mindestanlagebetrage fiir die ausgewdhlten Investmentfonds gelten die jeweiligen Bestimmungen der ausgewahlten Depotbank.

[[]] vertragsdaten Sparplan

Geplante Anlagedauer in Jahren | I

Geplante monatliche Sparsumme in € I | }
(mindestens 10 Jahre)

Beitragssumme in €

(mindestens 6.000 €) Vermittlungsvergiitung in € I |

[T vertragsdaten Einmalanlage/Ubertrag

Geplante Einmalanlage/Ubertrag in € ‘ | |‘ Vermittlungsvergiitung in € ‘ I I ‘

Servicegebiihr

Der Anlageberater unterstiitzt den Kunden 1/ Kunden 2 bei der Auswahl geeigneter Investmentfonds und bei der individuellen Fondsaufteilung. Die Kundengesprache
werden in einem Beratungsprotokoll dokumentiert. Der Anlageberater steht dem Kunden 1/ Kunden 2 als Ansprechpartner wahrend der Anlagedauer fiir Fragen zu den
ausgewdhlten Investmentfonds und der Fondsaufteilung zur Verfiigung. Dies gilt insbesondere fiir die laufende Beratungsleistung (Besprechung liber den Verlauf des
Fondsdepots, Erlauterungen des jahrlichen Depotreports, der Ubersicht iiber die getatigten Transaktionen, der Ertrignisaufstellung sowie der Jahressteuerbescheinigung).

fin@nzoptimierung.de priift die ausgefiillte und unterschriebene Vermittlungsvereinbarung sowie die Depoteréffnungsunterlagen lediglich auf formale Vollstandigkeit. Der
Kunden 1/ Kunden 2 erhalt bei fin@nzoptimierung.de Zugang zu einem geschiitzten Kundenbereich. Die persénlichen LOGIN-Daten (Benutzername und Passwort) fiir den
Kundenbereich erhilt der Kunde 1/ Kunde 2 in zwei separaten Briefen von fin@nzoptimierung.de zugestellt.Im Rahmen von Stop & Go Professional® kiimmert sich fin@nz-
optimierung.de um die Abwicklung der Limit-Kaufe und -Verkdufe (siehe Zusatzvereinbarung, Stop & Go Professional®*).
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Fiir die jéahrlichen Beratungsleistungen des Anlageberaters, sowie fiir die Serviceleistungen von fin@nzoptimierung.de, erhalten der Anlageberater und fin@nzoptimie-
rung.de zusammen eine Servicegebiihr in Hohe von 1,20 % p.a. zzgl. MwSt. bezogen auf den durchschnittlichen Depotwert (Nettoanlagevermégen) des Kunden 1/ Kunden 2
bei der ausgewahlten Depotbank. Die Servicegebiihr ist quartalsweise anteilig nachtraglich fallig. Der Kunde 1/ Kunde 2 ermichtigt hiermit fin@nzoptimierung.de und
zugleich die ausgewahlte Depotbank, ab Vertragsbeginn die vereinbarte Servicegebiihr durch VerauRerung von Fondsanteilen zu erheben und an fin@nzoptimierung.de
weiterzuleiten.

Kundenbonus fiir den Stop & Go Professional® Sparplan

Durch die Zahlung der vereinbarten, einmaligen Vermittlungsgebiihr und die Zahlung der vereinbarten Servicegebiihr in Hohe von 1,20 % p.a. zzgl. Mwst. liber die geplante
Anlagedauer (vgl. Abschnitt ,Vertragsdaten®) durch den Kunden 1/ Kunden 2 an fin@nzoptimierung.de erhlt der Kunde 1/ Kunde 2 in den letzten 5 Jahren der geplanten
Anlagedauer einen Kundenbonus in Hohe von jeweils 1,20 % p.a. zzgl. MwSt. auf den durchschnittlichen Depotwert (Nettoanlagevermogen). Der Kundenbonus wird dem
Kunden1/Kunden 2in der Art vergiitet, dass in den letzten fiinf Jahren der geplanten Anlagedauer keine Servicegebiihr fiir den Stop & Go Professional® Sparplan berechnet
wird.

Weitere Kosten

Neben der einmaligen Vermittlungsgebiihr und der laufenden Servicegebiihr gelten die Kosten der ausgewahlten Investmentfonds gemaR dem jeweils giiltigen Verkaufs-
prospekt der Fondsgesellschaft sowie die jeweiligen Bedingungen und Konditionen der ausgewahlten Depotbank.

Vergiitung fiir fin@nzoptimierung.de

Als Vergiitung fiir Ihre Tatigkeit erhdlt fin@nzoptimierung.de vom Kunden 1/ Kunden 2 bis zu 30 % der einmaligen Vermittlungsvergiitung und bis zu 75 % der jahrlichen
Servicegebiihr.

Vergiitung fiir den Anlageberater

Als Vergiitung fiir seine Tatigkeit erhalt der Anlageberater vom Kunden 1/ Kunden 2 bis zu 100 % der einmaligen Vermittlungsvergiitung und bis zu 70 % der jahrlichen
Servicegebiihr.Von der ausgewahlten Depotbank erhalt der Anlageberater bis zu 1,00 % p.a. anteilige Abschlussfolgeprovision. Diese wird von den Fondsgesellschaften aus
den Managementgebiihren der jeweiligen Investmentfonds an die Depotbank vergiitet.

Schlusserklarungen

Angaben: Der Kunde 1/ Kunde 2 bestatigt hiermit, dass die einzelnen Fragen in der Vermittlungsvereinbarung mit dem Anlageberater in seiner Gegenwart umfassend
besprochen wurden und dass er seine Antworten eigenhdndig und ohne Beeinflussung durch den Anlageberater gegeben hat.

Beratungsfreies Geschaft (Execution Only): Dem Kunden 1/ Kunden 2 ist bekannt, dass die entsprechende Beratungsleistung ausschlieBlich durch den Anlageberater, nicht
durch fin@nzoptimierung.de erbracht wird.

Weitergabe von Daten: Der Kunde 1/ Kunde 2 ist damit einverstanden, dass fin@nzoptimierung.de und der Anlageberater die von ihm zur Verfligung gestellten personen-
bezogenen Daten elektronisch verarbeiten und zur Erbringung der Beratung-, Betreuungs- und Serviceleistungen nutzen diirfen. Dieses Einverstandnis kann der Kunde 1/
Kunde 2 jederzeit ohne Angabe von Griinden widerrufen.

Anderungen und Nebenabreden: Anderungen oder Nebenabreden zu der Vermittlungsvereinbarung bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch fiir den
Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vermittlungsvereinbarung unwirksam sein oder werden, wird dadurch die
Giiltigkeit der iibrigen Bestimmungen nicht beriihrt. Die Parteien verpflichten sich jedoch unwirksame Bestimmungen durch eine im wirtschaftlichen Ergebnis gleich-
wertige oder, soweit dies nicht moglich ist, anndhernd gleichwertige Regelung zu ersetzen. Bei einer Liicke in der Vermittlungsvereinbarung soll eine angemessene
Regelung gelten, die derjenigen am nachsten kommt, welche die Parteien vereinbart hatten, wenn sie sich dieser Liicke bewusst gewesen waren. Die Parteien verpflichten
sich bei einer eventuell notwendig werdenden Anpassung dieser Vermittlungsvereinbarung mitzuwirken. Miindliche Nebenabreden zu dieser Vermittlungsvereinbarung
bestehen nicht.

Auftragsbedingungen: Der Kunde 1/ Kunde 2 bestéatigt hiermit, dass er von den vorstehenden abgedruckten Erklarungen und Bedingungen der Vermittlungsvereinbarung
Kenntnis genommen hat und diese vollumfanglich anerkennt.

Gerichtsstand: Der Sitz von fin@nzoptimierung.de wird, soweit gesetzlich zuldssig, als Gerichtsstand vereinbart.

X X

Ort/Datum Unterschrift Kunde 1 Unterschrift Kunde 2

(bei Minderjahrigen gesetzlicher Vertreter 1) (bei Minderjahrigen gesetzlicher Vertreter 2)
Bei Minderjdhrigen ist eine Kopie der Geburtsurkunde beizufiigen. Ferner ist die Unterschrift beider Elternteile erforderlich. Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche
Vertreter ist, fligen Sie bitte einen Nachweis bei.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie konnen Ihre Vertragserklarung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Griinden in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser
Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genligt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

fin@nzoptimierung.de Discountbroker AG - TeichstraRRe 38 - 37154 Northeim - E-Mail: info@finanzoptimierung.de - Telefax: 05551/9141011

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zuriickzugewdhren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben.
Kénnen Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurtickgewahren
beziehungsweise herausgeben, miissen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen miissen innerhalb von 30 Tagen erfiillt
werden. Die Frist beginnt fiir Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklarung, fiir uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise fiir Fernabsatzvertrage

Bei Vertragen, die unter ausschlieBlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z.B. Brief, Telefon, Telefax, E-Mail, Internet) abgeschlossen werden, beginnt die
Frist zum Widerruf nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfiillung unserer Informationspflichten gemaR Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs.1und 2 EGBGB.
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdriicklichen Wunsch vollstandig erfiillt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeiibt
haben. Soweit bei Fernabsatzvertragen iiber Dienstleistungen Wertersatz zu leisten ist, kann dies dazu fiihren, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen fiir
den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfiillen miissen. Bei Widerruf dieses Fernabsatzvertrages liber eine Finanzdienstleistung sind Sie auch an einen hinzu-
gefiigten Fernabsatzvertrag nicht mehr gebunden, wenn dieser Vertrag eine weitere Dienstleistung von uns oder eines Dritten auf der Grundlage der Vereinbarung
zwischen uns und dem Dritten zum Gegenstand hat.

Ort/Datum Unterschrift Kunde 1 Unterschrift Kunde 2
(bei Minderjahrigen gesetzlicher Vertreter 1) (bei Minderjahrigen gesetzlicher Vertreter 2)

Kopie der Vermittlungsvereinbarung
Der Kunde 1/ Kunde 2 bestétigt hiermit eine Kopie der Vermittlungsvereinbarung erhalten zu haben.

X X

Ort/Datum Unterschrift Kunde 1 Unterschrift Kunde 2
(bei Minderjahrigen gesetzlicher Vertreter 1) (bei Minderjahrigen gesetzlicher Vertreter 2)

Schlusserklarung des Anlageberaters

Der Anlageberater bestatigt ausdriicklich, dass er die Vermittlungsvereinbarung dem Kunden 1/ Kunden 2 vor Vertragsabschluss kostenlos und unaufgefordert ausgehandigt
und ausfiihrlich erlautert hat. X

Ort/Datum Stempel/Unterschrift des Anlageberaters
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Fondsdepot Bank GmbH, 95025 Hof

Bitte zuriicksenden an

Depotauftrag

Beratertransaktionsvollmacht

Depot-Nr.

Die Vollmacht kann nur bearbeitet werden, wenn diese im Original vorliegt.

(Kein Telefax o. A., keine Kopie dieses Formulars.)

Depotinhaber

Name \ormameln
T

FONDSDEPOT

BANK

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ‘

Diese Vollmacht soll auBerdem fiir die folgenden Depots gelten
(leere Nr.-Bereiche bitte streichen):

’ I T Y S B

1 1 1 1 1 1 1 | 1 ‘

]

Strale, Hausnummer

Telefon*

|

pL Ort

|

E-Mail*

Ich/Wir bevollméchtige/n hierdurch

fin@nzoptimierung.de
Discountbroker AG
Teichstrasse 38
D-37154 Northeim

in meinem/unserem Namen alle Handlungen im Geschaftsverkehr
mit der Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden , Bank” ge-
nannt) vorzunehmen, insbesondere tiber die in meinem/unserem
Depot unterhaltenen Vermagenswerte/Guthaben uneingeschrankt
zu verfiigen. Die Vollmacht gilt fiir die oben angegebenen Depots
bei der Bank.

Dementsprechend darf der Bevollmachtigte der Bank Weisungen
und Auftrage jeder Art, insbesondere zum An- und Verkauf sowie
zum Tausch von Fondsanteilen, erteilen. Er kann insbesondere Jah-
resdepotubersichten, Depotabrechnungen, Depotaufstellungen
und sonstige Schriftsttcke ftir mich/uns entgegennehmen, prifen,
anerkennen und evtl. Einwendungen erheben sowie Spar- und Aus-
zahlplane einrichten, andern und widerrufen. Der Bevollméchtigte
verpflichtet sich mir/uns gegentiber, von der Vollmacht nur ent-
sprechend eines ihm vorliegenden schriftlichen Auftrags Gebrauch
zu machen. Einem schriftlichen Auftrag steht eine elektronisch ge-
sicherte Auftragserteilung in Verbindung mit einem anerkannten
Legitimationsverfahren gleich. Hierbei kann es sich um ein vom
Bevollmachtigten gegentber dem Kunden zur Verfiigung gestell-
tes Transaktionsmedium (z. B. Internetfrontend) handeln. Fir alle
vom Bevollméchtigten gegentiber dem Kunden zur Verfiigung ge-
stellten Transaktionsmedien ibernimmt die Bank keinerlei Haftung.
Die Bank ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, das Vorliegen eines
entsprechenden Auftrags beim Bevollméchtigten zu tberprifen.
Der Bevollmachtigte darf Kundenauftrage an die Bank auch iber
eine elektronisch gesicherte Verbindung weiterleiten, sofern die
Bank einen entsprechenden Kommunikationsweg anbietet.

Diese Vollmacht berechtigt nicht
- zur Er6ffnung weiterer Depots,
- zur Auflosung der Depots,

~zurErteilung von Untervollmachten und zur Ubertragung der Voll-
macht

—zur Verfiigung (iber angelegte Vermdgenswirksame Leistungen,

—zur Anderung des bei der Bank hinterlegten oder nachfolgend ge-
nannten Referenzkontos des/der Depotinhaber/s

— zur Verschaffung von Eigentum und Besitz an Geldern, Anteilschei-
nen oder Anteilen des/der Depotinhabery/s

—zu Verfiigungen zu eigenen Gunsten des Bevollmachtigten

- zur Verpfandung der Depots

—zur Ubertragung von Fondsanteilen

Der Bevollméchtigte wird ausschlieRlich und eigenverantwortlich die
Anlageberatung durchfiihren und im Rahmen dieser Vollmacht Trans-
aktionen tiber mein/unser (Anteil-)Guthaben vornehmen. In diesem
Zusammenhang wird der Bevollmdchtigte von mir/uns Angaben tber
meine/unsere Erfahrungen oder Kenntnisse im Wertpapiergeschaft,
tiber meine/unsere mit den Geschften verfolgten Ziele und ber
meine/unsere finanziellen Verhaltnisse einholen sowie mir/uns alle
zweckdienlichen Informationen mitteilen, soweit dies zur Wahrung
meiner/unserer Interessen und im Hinblick auf Art und Umfang der
beabsichtigten Geschéfte erforderlich ist.

Der Bevollméachtigte ist kein Erfiillungsgehilfe der Bank und besitzt
keine Vollmacht zur Abgabe irgendwelcher Erklarungen mit Wir-
kung fur die Bank.

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis und bin/sind damit einverstanden,
dass die Bank fiir Ihre Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem
Vertrieb und der Vermittlung von Fondsanteilen neben der Provision
geméal Nr. 13 Absatz (1) Satz 1 der Allgemeinen Geschéftsbedin-
gungen der Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden ,AGB"
genannt) von den jeweiligen Fondsgesellschaften zeitanteilige Be-

standsvergiitungen aus der der jeweiligen Fondsgesellschaft zu-
flieBenden Verwaltungsverguitung erhalt. Die Hohe dieser zeitantei-
ligen Bestandsvergiitung wird auf Grundlage des von der Bank ver-
wahrten Anteilbestandes als Prozentsatz des Anteilwertes berechnet
und betrdgt — je nach Fondsgesellschaft und Investmentfonds — bis zu
1,9% p. a. des Anteilwertes. Mir/Uns entstehen hierdurch keine zusatz-
lichen Kosten, da diese zeitanteiligen Bestandsvergiitungen aus den
dem jeweiligen Fonds belasteten Vergiitungen von der Fondsgesell-
schaft an die Bank gezahlt wird.

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis und bin/sind damit einverstanden,
dass die Bank ihren Vertriebspartnern, zu denen auch der Bevollmach-
tigte zahlt, neben einer einmaligen Vergitung in Hohe von bis zu
100 % der der Bank zustehenden Provision nach Nr. 13 Absatz (1)
Satz 1 der AGB zeitanteilige Bestandsvergitungen fiir die Vermitt-
lungsleistungen gewdhrt. Die Hohe der zeitanteiligen Bestandsver-
giitung wird auf Grundlage des von dem jeweiligen Vertriebspart-
ner vermittelten Anteilbestandes als Prozentsatz des Anteilwertes
berechnet und betragt — je nach Fondsgesellschaft und Investment-
fonds — bis zu 1,5 % p. a. des Anteilwertes. Dartber hinaus gewahrt
die Bank ihren Vertriebspartnern unter Umsténden geldwerte Zuwen-
dungen in Form von Sachleistungen (z. B. Schulungen).

Die Vollmacht kann von dem/den Depotinhaber/n jederzeit wider-
rufen werden. Widerruft/Widerrufen der/die Depotinhaber die Voll-
macht, hat/haben er/sie die Bank hiertiber unverziglich und aus
Beweisgriinden méglichst schriftlich zu unterrichten.

Hinweis fiir den Bevollmachtigten: Die Bank ist gesetzlich ver-
pflichtet, Name, Geburtsdatum, Staatsangehdrigkeit und Anschrift
des Bevollmachtigten festzuhalten; sie wird deshalb diese Daten
speichern.

Zumeiner/unserer Sicherheit werden Sie Auftrage zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen nur ausfiihren, wenn der Gegenwert von der nachfolgend genannten
Referenzbankverbindung, fiir welche hiermit eine Einzugsermachtigung erteilt wird, eingezogen wird oder der Transfer des Verkaufserloses gemaR meiner/
unserer Weisung auf meine/unsere nachfolgend genannte Referenzbankverbindung erfolgen soll. Bitte speichern Sie hierzu die folgende Referenzbankverbindung:

Konto-Nr.IIlIIlIIl

I Il Kontoinhaber(Name,Vorname/n)I

Bankleitzahll I I I I I I I I

Kreditinstitut (Name, Ort) |

(Der Girokontoinhaber muss identisch sein mit dem oder einem der Depotinhaber bzw. mit dem oder einem der gesetzlichen Vertreter.)

Eine fur das Depot hinterlegte Referenzbankverbindung ist durch die vorgenannte Referenzbankverbindung zu ersetzen.

Eine Anderung der o. g. Referenzbankverbindung muss schriftlich (nicht per Telefax 0. A.) erfolgen. Sofern weitere Vereinbarungen mit der Bank bestehen,
in denen auf die Referenzbankverbindung Bezug genommen wird, bleiben diese im Ubrigen wirksam und beziehen sich dann auf die neue Referenzbank-

verbindung.

X

Ort, Datum

Ein aktueller, amtlich beglaubigter Auszug aus dem Handelsregister des Amtsgerichts

Unterschrift/en des/der Depotinhaber/s bzw. des/der gesetzlichen Vertreter/s (Vollmachtgeber)

Hinweis: Es sind die Unterschriften aller Depotinhaber erforderlich.

(nicht élter als 2 Wochen) ist beigefiigt (bei auf GmbH & Co. KG firmierende Bevollméch-

tigte sind HR-Ausziige sowohl fir die KG als auch far die GmbH erforderlich).

Der Ausweis und ggf. die Legitimation/en aller Vertretungsberechtigten der Bevollméch-
tigten (einschlieRlich der It. Register eingetragenen Person/en) erfolgt mit separatem Be-

vollméchtigtenverzeichnis und ggf. Unterschriftsbestétigung zur Feststellung der Identitat.

Der Bevollméchtigte bestétigt, dem/den Depotinhaber/n samtliche gemaR den Vorgaben des
Wertpapierhandelsgesetzes erforderlichen Informationen erteilt zu haben.

X

Stempel und Unterschrift der Bevollmachtigten, d. h. der It. Handelsregister eingetragenen Person/en (Bei
GmbH Geschéftsfihrer, AG Vorstandsmitglieder, OHG und KG persénlich haftende Gesellschafter)

Ort, Datum

Berater-Nr.

|5011000002445677 |

Anderungen und Zusitze werden nicht beriicksichtigt.

* Die Erteilung dieser Auskunft ist freiwillig.

Fondsdepot Bank GmbH, Windmihlenweg 12, 95030 Hof 1. Ausdruck (Original) fiir die Bank/2. Ausdruck bzw. Kopie fiir den Depotinhaber

(01)pdf.10.2011

FodB-D1006SP
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ﬁ[.

fin@nzoptimierung.de
Der innovative Discountbroker.

STOP & Go
Professional®

Zusatzvereinbarung Stop & Go Professional®

zwischen
der fin@nzoptimierung.de Discountbroker AG,
Teichstrale 38, 37154 Northeim (nachfolgend fin@nzoptimierung.de)

und

| | |
Name Vorname (nachfolgend Anleger)
I | | | | |
Strale PLZ Ort

Auftrage konnen mit der Maligabe erteilt werden, dass sie bei Er-
reichen eines bestimmten Preises (Limit) zu Billigst- oder Bestens-
auftragen werden, gleichgtiltig, ob der nachstfolgende Preis unter
oder Uber dem bestimmten Preis liegt (Stop-Loss- oder Start-Buy-
Auftrag).

Alternativ kann fin@nzoptimierung.de mit der Bestimmung der Li-
mits beauftragt werden (Stop&Go Professional®). Die Einrichtung
der Limits muss immer fur jeden Fonds im internen Kundenbereich
vom Kunden selbst beauftragt werden.

fin@nzoptimierung.de wird bei Erreichen der fur einen Stop-Loss-
Auftrag oder Start-Buy-Auftrag vom Anleger gesetzten Marke unver-
zuglich automatisch eine Verkaufs- oder Kauforder generieren.
Diese leitet fin@nzoptimierung.de wahrend der tblichen Geschafts-
zeiten, taggleich an die Fondsdepot Bank weiter. Die Order wird
dann innerhalb von 24 Stunden zum nachsten verflgbaren Kurs -
der im Falle von Stop-Loss-Auftragen unter und im Falle von Start-
Buy-Auftragen Uber der vom Anleger gesetzten Marke liegen kann -
ausgefuhrt. Dabei hangt der jeweilige Kurs von den individuellen
Ordermodalitdten der entsprechenden Fonds ab.

Haftungsausschluss:

fin@nzoptimierung.de ist furr Verluste aus der verspateten oder mangelhaften Erfuillung von vertraglichen Verpflichtungen dem Anleger gegentiber insoweit
haftbar, als die verspatete oder mangelhafte Erflllung auf Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit von fin@nzoptimierung.de zurlckzufiihren ist.

Eine weitergehende Haftung fiireinfache Fahrlassigkeit oder Umstande, die auRerhalb der Einflusssphdre von fin@nzoptimierung.de liegen, ist ausgeschlossen.
Insbesondere ist fin@nzoptimierung.de nicht fiir Schaden haftbar, die auf folgenden Umstanden beruhen:

Technische Probleme wie Systemeinbruch bzw. fehlende Zugriffsmoglichkeit auf [T-Systeme sowie Datenbeschadigung oder -verlust, unabhangig davon,
ob fin@nzoptimierung.de selbst oder externe Vertragspartner fiir den Betrieb der Systeme und Lieferung der Daten zustandig sind.

Ubermittlung fehlerhafter Kursdaten seitens der Datenlieferanten an fin@nzoptimierung.de.

Wenn es aufgrund stark schwankender Markte innerhalb kurzer Zeit zu einem Verkauf und Wiedereinstieg eines Fonds kommt, kann der Wiedereinstieg
erst erfolgen, nachdem der Verkauf abgerechnet wurde. Dies kann daher zu Verzégerungen bei der Abwicklung fiihren.

Die von fin@nzoptimierung.de Discountbroker AG im Kundenauftrag berechneten Orderlimits (Stop & Go Professional®) sind auf der Grundlage von Vergan-
genheitswerten berechnet. Eine historische Performance ist keine Garantie fiir eine zukiinftige Wertentwicklung und die Erreichung bestimmter Ergebnisse.
Sie darf nicht auf die Zukunft projiziert werden. Aktuelle Marktentwicklungen bleiben bei der Berechnung unberiicksichtigt. Daher kann es dazu kommen, dass
die auf der Grundlage dieser Berechnungen gesetzten Limits nicht zu einer bestméglichen Ausfiihrung der Kundenauftrage fithren. Daher besteht fiir den An-
leger das Risiko, dass sein Kauf- oder Verkaufauftrag trotz erkennbarer Marktveranderungen zu einem unglinstigeren Kurs ausgefiihrt wird, als dies bei Bertick-
sichtigung deraktuellen Umstande der Fall gewesen ware. Dies kann fiir den Anleger zu nachteiligen Ergebnissen und damit verbundenen Verlusten fiihren. Die
fin@nzoptimierung.de Discountbroker AG Gbernimmt keine Haftung fiir Verluste, die infolge einer vergangenheitsbezogenen Berechnung von Orderlimits fiir
Kundenauftrage entstehen.

X

Unterschrift des Anlegers

Ort/Datum
FO_5.3.5.7_Zusatzvereinbarung_S&G_2



Fondsdepot Bank GmbH, 95025 Hof

Bitte zuriicksenden an

Depotauftrag Serviceentgelt
fiir den Berater/Vermogensverwalter

Der Auftrag kann nur ausgefiihrt werden, wenn dieser im Original vorliegt.

(Kein Telefax o. A., keine Kopie dieses Formulars.)

FONDSDEPOT

BANK

Depot-Nr.
Depotinhaber
hr_rma Vorname/n ” |
Stralle, Hausnummer Telefon* ‘
PL, It E-Mail*

Auftrag zum Verkauf von Fondsanteilen zur Entrichtung eines Serviceentgelts
fiir den Berater/Vermdgensverwalter

Ich/Wir habe/n mit meinem/unserem Berater/Vermdgensverwalter

fin@nzoptimierung.de
Discountbroker AG
Teichstrasse 38
D-37154 Northeim

einen Vertrag abgeschlossen, in dem ich/wir mich/uns zur Ent-
richtung eines Serviceentgelts an den Berater/Vermogensver-

walter in Hﬁhevon‘ll, 43 % p. a. (inkl. MwSt.) bezogen

auf den durchschnittlichen Wert meines/unseres Depots zum
Monatsultimo verpflichtet habe/n. Dieses Entgelt ist gemdR des
mit dem Berater/Vermagensverwalter geschlossenen Vertrages
quartalsweise anteilig nachtraglich fallig und soll ab

Monat ‘ Jahrl |
erhoben werden.

Ich/Wir beauftrage/n hiermit die Fondsdepot Bank GmbH (im
Nachfolgenden ,Bank" genannt) bis zum Widerruf, Fondsan-
teile in dem Umfang zu verkaufen, dass der Erlés der Summe
des nach oben stehender Berechnung ermittelten Entgelts ent-
spricht und den VerauRerungserlos zu Gunsten des o. g. Bera-
ters/Vermaogensverwalters auf eine von diesem naher zu be-
stimmende Bankverbindung weiterzuleiten. Sollten in dem De-
pot nicht ausreichend verfiighare Fondsanteile vorhanden sein,
um das vereinbarte Entgelt zu erheben, wird ein Verkauf zur Er-
hebung lediglich eines Teils des Entgelts nicht stattfinden.

Die Bank ist nicht verpflichtet, das Entgelt in diesem Fall auf an-
dere Weise zu erheben oder einzuziehen.

Zum Verkauf sollen zunéchst Anteile des Fonds

Investr lischaft/Fond:

9

ISIN

herangezogen werden. Sollten sich nicht ausreichend Anteile

dieses Fonds in meinem/unserem Depot befinden, oder ich/wir
an dieser Stelle keinen Fonds genannt haben, sollen zum Ver-
kauf Anteile des Fonds mit dem geringsten tatséchlich erhobe-
nen Ausgabeaufschlag herangezogen werden, bei mehreren
Fonds mit dem gleichen tatsachlich erhobenen Ausgabeauf-
schlag zunéchst diejenigen mit der geringeren Risikoklasse. Soll-
ten hier mehrere Fonds zur Auswahl stehen, steht der Bank ein
Ermessen bezglich der Auswahl aus den verbleibenden Fonds
zu. Von dem Verkauf ausgenommen sind in jedem Fall auslén-
dische thesaurierende Fonds sowie Anteile an Dach-Hedge-
fonds.

Auftrdge, die ich/wir ggf. in vergleichbarem Bezug frither erteilt
habe/n, werden durch diesen Auftrag widerrufen.

Die Bank kann keine Uberpriifung bzw. Uberwachung der zwi-
schen mir/uns und dem Berater/Vermdgensverwalter geschlos-
senen Serviceentgeltvereinbarung vornehmen, da sie keine
Kenntnis vom Inhalt dieses Vertrages hat.

Dieser Auftrag zum Verkauf von Fondsanteilen zur Entrichtung
des Serviceentgelts kann von jedem Depotinhaber einzeln wider-
rufen werden. Widerruft ein Depotinhaber diesen Auftrag, hat

er die Bank unverziglich und aus Beweisgriinden méglichst
schriftlich zu unterrichten. Die Bank ist berechtigt, auch die Mit-
teilung des Depotinhabers, dass eine Serviceentgeltvereinbarung
mit dem Berater/Vermdgensverwalter nicht mehr besteht, als
Widerruf dieses Verkaufsauftrages auszulegen. Der Verkaufsauf-
trag erlischt nicht mit dem Tod eines Depotinhabers, sondern
bleibt darlber hinaus auch fiir die Erben des verstorbenen Depot-
inhabers giltig. Der Widerruf eines von mehreren Erben des De-
potinhabers fiihrt jedoch zum Erléschen des Verkaufsauftrages.

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis und bin/sind damit einverstan-
den, dass die Bank fiir Ihre Dienstleitungen im Zusammenhang

X

mit dem Vertrieb und der Vermittlung von Fondsanteilen neben
der Provision gemaR Nr. 13 Absatz (1) Satz 1 der Allgemeinen Ge-
schaftsbedingungen der Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfol-
genden ,AGB” genannt) von den jeweiligen Fondsgesellschaften
zeitanteilige Bestandsvergitungen aus der der jeweiligen Fonds-
gesellschaft zuflieRenden Verwaltungsvergiitung erhalt. Die
Hohe dieser zeitanteiligen Bestandsvergiitung wird auf Grund-
lage des von der Bank verwahrten Anteilsbestandes als Prozent-
satz des Anteilwertes berechnet und betragt - je nach Fondsge-
sellschaft und Investmentfonds — bis 1,9 % p. a. des Anteilwertes.
Mir/Uns entstehen hierdurch keine zusatzlichen Kosten, da diese
zeitanteiligen Bestandsvergiitungen aus den dem jeweiligen
Fonds belasteten Vergitungen von der Fondsgesellschaft an die
Bank gezahlt wird.

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis und bin/sind damit einverstan-
den, dass die Bank ihren Vertriebspartnern neben einer einma-
ligen Vergutung in Héhe von bis zu 100 % der der Bank zuste-
henden Provision nach Nr. 13 Absatz (1) Satz 1 der AGB zeitan-
teilige Bestandsvergtungen fur die Vermittlungsleistungen
gewahrt. Die Hohe der zeitanteiligen Bestandsvergiitung wird
auf Grundlage des von dem jeweiligen Vertriebspartner vermit-
telten Anteilbestandes als Prozentsatz des Anteilwertes berech-
net und betragt — je nach Fondsgesellschaft und Investmentfonds
—biszu 1,5 % p. a. des Anteilwertes. Dariiber hinaus gewdhrt die
Bank ihren Vertriebspartnern unter Umstanden geldwerte Zu-
wendungen in Form von Sachleistungen (z. B. Schulungen).

Néhere Informationen zu von der Bank erhaltenen oder gewahr-
ten Vergiitungen bzw. Zuwendungen kann/konnen ich/wir bei
der Bank anfordern. Ich/Wir verzichte/n auf meine/unsere, aus
den oben dargestellten Provisionszahlungen herriihrenden jet-
zigen und zukiinftigen Anspriiche, von der Bank und/oder de-
ren Vertriebspartnern diese herauszuverlangen.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Depotinhaber/s bzw. des/der gesetzl. Vertreter/s

Erklarung des Beraters/Vermogensverwalters:

Abrechnungsstelle zu iberweisen.

Berater-Nr.

15011000002445677

Ich bestétige, dass ich die Kosten und Auslagen der Bank fir die Ausfiihrung dieses Auftrags trage (z. Zt. seitens der Bank 2,50 EUR inkl. MwSt. je Verkauf) und weise
die Bank hiermit an, den VeraulRerungserlés zu Gunsten der Giber meine im Nachfolgenden genannte Berater-Nr. bei der Bank hinterlegte Bankverbindung meiner

| X

Unterschrift des Beraters/ Vermogensverwalters

* Die Erteilung dieser Auskunft ist freiwillig.

Fondsdepot Bank GmbH, Windmihlenweg 12, 95030 Hof

1. Ausdruck (Original) fir die Bank/2. Ausdruck bzw. Kopie fir den Depotinhaber

(01)pdf.10.2011
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Bitte zuriicksenden an: Fondsdepot Bank GmbH, 95025 Hof zur Weitergabe an die bisherige depotfiihrende Investmentgesellschaft/Bank.

Depotauftrag FONDSDEPOT

Ubertragung von Fondsanteilen BANK
Der Auftrag kann nur ausgefiihrt werden, wenn dieser im Original vorliegt. - -
(Kein Telefax o. A., keine Kopie dieses Formulars) Formulareingabe I6schen

Bisherige depotfiihrende Investmentgesellschaft/Bank
ame/Bezeichnung

rmwl nummer

PL Qrt

1. Depotinhaber des bestehenden Depots (Ubertragender) Depot-Nr. T T T SO IR B! ‘
lName ‘ l\/orname/n ‘
Geburtsdatum Identifikationsnummer ‘
StralBe, Hausnummer ‘ ‘Telefon* ‘
PLZ Ort E-Mail*

\ | | | | |

2. Depotinhaber des bestehenden Depots (Ubertragender)

lName ‘ l\/orname/n ‘
Geburtsdatum Identifikationsnummer ‘
Strale, Hausnummer Telefon* ‘
PLZ Ort E-Mail*

Ich/Wir erteile/n hiermit - als Inhaber des bei der o. g. angegebenen Investmentgesellschaft/Bank gefiihrten Depots - der depotfiihrenden Stelle den Auftrag zur
Ubertragung der auf Seite 2/2 aufgefiihrten Fondsanteile auf das nachfolgend angegebene (ggf. noch zu eréffnende) Depot bei der Fondsdepot Bank GmbH (im
Nachfolgenden ,,Bank” genannt).

Depot-Nr.

1 1 1

1 1 1 1
(bei der Fondsdepot Bank GmbH)

1. Depotinhaber (Empfanger)

Ceburtsdatum. el HH

Strafbet Telefon*

| | |

RL ot E-Mail*
| | | |

2. Depotinhaber (Empfanger)
Name Vorname/n

| | | |

Geburtsdatum Identifikationsnummer

El Dar(iber hinaus erteile/n ich/wir den Auftrag, alle bestehenden Sparpléne einzustellen und das Depot bei der o. g. Investmentgesellschaft/Bank zu schlieRen.
(Eine DepotschlieBung kann bei Gemeinschaftsdepots nur durch alle Depotinhaber gemeinsam veranlasst werden.)
D Hiermit widerrufe/n ich/wir meinen/unseren Freistellungsauftrag fir Kapitalertrage.

D Ich/Wir méchte/n meinen/unseren Freistellungsauftrag fir Kapitalertrage dndern. Bitte Gibersenden Sie mir/uns einen entsprechenden Vordruck.

Pflichtangaben und Erliuterungen zu den Arten der Ubertragung: Zusatzliche Hinweise finden Sie auf Seite 2/2 des Formulars.

Bei Ubertragung muss zwingend eine der nachfolgend aufgefiihrten Ubertragungsarten gewdhlt werden:

D Ubertragung ohne Gliubigerwechsel - Ubertragungen auf eigene Depots gelten steuerrechtlich nicht als Gléubigerwechsel. Eine Meldung an das Finanzamt erfolgt
daher nicht. Anschaffungsdaten werden dem neuen Depotfihrer innerhalb von Deutschland Gbermittelt.
D Ubertragung auf Einzeldepot des Ehepartners/Gemeinschaftsdepot der Ehepartner (oder umgekehrt) — Ubertragungen vom Einzeldepot eines Ehegatten auf das

Gemeinschaftsdepot der Ehegatten (oder umgekehrt) oder auf ein Einzeldepot des anderen Ehegatten gelten als unentgeltliche Ubertragungen. In diesen Fallen erfolgt
eine Meldung an das Finanzamt. Anschaffungsdaten werden dem neuen Depotfihrer innerhalb von Deutschland Gbermittelt.

EI Ubertragung aufgrund von Schenkung — Schenkweise Ubertragungen sind unentgeltlich. In diesen Fallen erfolgt eine Meldung an das Finanzamt. Anschaffungsdaten
werden dem neuen Depotfihrer innerhalb von Deutschland tbermittelt.

El Ubertragung aufgrund von Erbschaft — Depotiibergange im Wege der Erbschaft sind unentgeltliche Ubertragungen. In diesen Fallen erfolgt eine Meldung an das
Finanzamt. Anschaffungsdaten werden dem neuen Depotfihrer innerhalb von Deutschland tGbermittelt.

El Entgeltliche !'_]bertragung mit Gldubigerwechsel - Entgeltliche Ubertragungen mit Glaubigerwechsel sind Ubertragungen auf Depots Dritter, die nicht unentgeltlich
erfolgen. Die Ubertragung gilt als VerduRerung des Anteilbestandes und ist damit grundsétzlich steuerpflichtig.

* Die Erteilung dieser Auskunft ist freiwillig. Seite 1/2
Fondsdepot Bank GmbH, Windmihlenweg 12, 95030 Hof 1. Ausdruck (Original) fur die Bank/2. Ausdruck bzw. Kopie fur den Depotinhaber

(14V)pdf.11.2011

FodB-D0006SP



Pflichtangaben zum Verwandtschaftsverhaltnis bei Glaubigerwechsel
Bitte das personliche Verwandtschaftsverhaltnis zwischen Ubertragendem und Empfinger angeben. Der Ubertragende ist (bitte nachfolgend kennzeichnen):

[] Ehegatte/Lebenspartner ] Elternteil/GroRelternteil ] Schwiegerkind [] geschiedener Ehegatte/Lebenspartner einer aufgehobenen
[] Kind/Stiefkind [] Schwester/Bruder [ Schwiegerelternteil Lebenspartnerschaft
(] Enkel/Urenkel ] Nichte/Neffe [] Stiefelternteil ] Sonstige:l

Ubertragung der Verrechnungstapfe (Nur bei Gesamttibertragung ohne Glaubigerwechsel in Verbindung mit DepotschlieRung moglich.)

D Alle Verrechnungstépfe sollen tibertragen werden.
oder: DAIIgemeinerVerlustverrechnungstopf DVerIustverrechnungstopf Aktien D Topf ,noch nicht angerechnete auslandische Quellensteuer”

Bestandstrennung

[] Bitte tibertragen Sie zunéchst alle Investmentfondsanteile auf mein bestehendes Zusatzdepot (Aktivdepot). Nach Erhalt und Verarbeitung der zugehérigen Anschaffungs-
daten werden Fondsanteile, welche vor dem 1.Januar 2009 angeschafft worden sind, dem Erstdepot (Passivdepot) zugeordnet.

Ubertragung von Anteilen an Investmentvermogen

Die Fondsanteile solleaneméE beigefligtem aktuellen Depotauszug, sonst gemall den unten aufgefthrten Fonds tibertragen werden.
Hinweis: Bitte tragen Sie die ISIN, den Fondsnamen sowie die Anzahl der zu tibertragenden Anteile vollstandig ein, damit der Auftrag eindeutig ist.

ISIN/Fondsname Anzahl der zu iibertragenden
Fondsanteile

l | l

Hinweis: US-amerikanische Fondsanteile konnen nicht Gibertragen werden.

Aufgrund unterschiedlicher Ubertragungsmodalititen bei den einzelnen Verwahrstellen kann es vorkommen, dass nur ganze Anteile iibertragen werden
konnen. In diesen Fallen miissen Anteilbruchteile verkauft werden. Der Verkaufserlds soll auf die nachfolgend genannte Bankverbindung iiberwiesen werden.

Konto-Nr. ll I I I I I I I I I | Kontoinhaber (Name, Vorname) ’l |

Bankleitzahl ll I I | I ll ﬂ ll | Kreditinstitut (Name, Ort) | |

Verwendungszweck ’ ‘

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis und bin/sind damit einverstanden, dass die Bank fir Ihre Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb und der Vermittlung von
Fondsanteilen neben der Provision gemald Nr. 13 Absatz (1) Satz 1 der Allgemeinen Geschéftsbedingungen der Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden ,AGB” ge-
nannt) von den jeweiligen Fondsgesellschaften zeitanteilige Bestandsvergiitungen aus der jeweiligen Fondsgesellschaft zuflieRenden Verwaltungsvergitung erhélt.
Die Hohe dieser zeitanteiligen Bestandsvergtitung wird auf Grundlage des von der Bank verwahrten Anteilbestandes als Prozentsatz des Anteilwertes berechnet und
betrégt — je nach Fondsgesellschaft und Investmentfonds — bis zu 1,9 % p. a. des Anteilwertes. Mir/Uns entstehen hierdurch keine zusatzlichen Kosten, da diese zeitan-
teiligen Bestandsverglitungen aus den dem jeweiligen Fonds belasteten Vergiitungen von der Fondsgesellschaft an die Bank gezahlt werden.

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis und bin/sind damit einverstanden, dass die Bank ihren Vertriebspartnern neben einer einmaligen Vergiitung in Héhe von bis zu 100 %
der der Bank zustehenden Provision nach Nr. 13 Absatz (1) Satz 1 der AGB zeitanteilige Bestandsvergitungen fir die Vermittlungsleistungen gewahrt. Die Hohe
der zeitanteiligen Bestandsvergtitung wird auf Grundlage des von dem jeweiligen Vertriebspartner vermittelten Anteilbestandes als Prozentsatz des Anteilwertes
berechnet und betrégt — je nach Fondsgesellschaft und Investmentfonds — bis zu 1,5 % p. a. des Anteilwertes. Dartber hinaus gewéhrt die Bank ihren Vertriebs-
partnern unter Umsténden geldwerte Zuwendungen in Form von Sachleistungen (z. B. Schulungen).

Nahere Informationen zu von der Bank erhaltenen oder gewahrten Vergiitungen bzw. Zuwendungen kann/konnen ich/wir bei der Bank anfordern.

Ich/Wir verzichte/n auf meine/unsere, aus den oben dargestellten Provisionszahlungen herriihrenden jetzigen und zukiinftigen Anspriiche, von der Bank und/oder
deren Vertriebspartnern diese herauszuverlangen.

X

Ort, Datum Unterschrift des/der Depotinhaber/s, des/der gesetzlichen Vertreter/s bzw. des/der Bevollméchtigten bei der bisherigen
Investmentgesellschaft/Bank

Wichtige Hinweise zur Ubertragung von Fondsanteilen:

B Eine Verfligung tber die zu Gbertragenden Fondsbestédnde kann erst wieder nach Einbuchung bei der Bank erfolgen. Bitte berticksichtigen Sie dies unbedingt bei
Ihren Dispositionen! (Fiir die Ubertragung der Fondsanteile sollte ein Zeitraum von bis zu fiinfzehn Bankarbeitstagen einkalkuliert werden, sie kann in Einzelféllen
Einzelfallen aber auch langer dauern.)

= Die deutschen Investmentgesellschaften/Banken sind bei Ubertragung ohne Gléubigerwechsel oder unentgeltlicher Ubertragung verpflichtet, die Anschaffungsdaten an
die Bank (FODBDE77XXX) zu tibermitteln, soweit diese der Investmentgesellschaft/Bank vorliegen. Die Ubertragung der Anschaffungsdaten erfolgt in der Regel elektro-
nisch, getrennt von der Ubertragung der Anteile. Hier kann es zu zeitlichen Verzégerungen kommen. Dies ist besonders zu beachten, wenn Sie eine Ubertragung und
eine anschlieBende VerduRerung in einem engen Zeitrahmen tétigen.

Verflgt die Bank zum Zeitpunkt der Verduferung der Fondsanteile nicht tiber die Anschaffungsdaten (historische Kaufpreise), ist sie verpflichtet bei der VerauRerung
eine Pauschalbesteuerung durchzufiihren (d. h. auf 30 % des Verkaufserloses werden 25 % Kapitalertragsteuer fallig).

B Die Verrechnungstépfe kénnen nur iibertragen werden, wenn die Ubertragung ohne Glaubigerwechsel erfolgt und sémtliche von der Investmentgesellschaft/Bank ver-
wahrten Wirtschaftsguter aus allen Depots auf ein oder mehrere Depots bei einer Investmentgesellschaft/Bank tibertragen und alle Depots bei der bisherigen Invest-
mentgesellschaft/Bank geschlossen werden. Die Verlustverrechnungstépfe sowie der Topf der noch nicht angerechneten auslandischen Quellensteuer kénnen unter
dieser Voraussetzung an verschiedene Investmentgesellschaften/Banken iibertragen werden. Eine nur teilweise Ubertragung eines Verrechnungstopfes ist nicht még-
lich. Aufgrund des Geschaftsmodells der Bank, das lediglich die Verwahrung von Fondsanteilen vorsieht, kann der Verrechnungstopf Aktien nicht genutzt werden.

Seite 2/2
Fondsdepot Bank GmbH, Windmihlenweg 12, 95030 Hof 1. Ausdruck (Original) fur die Bank/2. Ausdruck bzw. Kopie fur den Depotinhaber
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Bitte zuriicksenden an: Fondsdepot Bank GmbH, 95025 Hof

Version ab 2011 FONDSDEPOT

BANK
Freistellungsauftrag fiir Kapitalertrage und
Antrag auf ehegatteniibergreifende Verlustverrechnung

(Gilt nicht fiir Betriebseinnahmen und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung)

gemeinsamer Freistellungsauftrag*

Glaubiger der Kapitalertriage Ehegatte

Name, Vorname Name, Vorname

abw. Geburtsname abw. Geburtsname

Geburtsdatum dentifikationsnummer Geburtsdatum Identifikationsnummer

Stralse, Hausnummer

LZ rt

Bitte zuriicksenden an:

Fondsdepot Bank GmbH
95025 Hof

Hiermit erteile ich/erteilen wir** Ihnen den Auftrag, meine/unsere** bei Ihrem Institut anfallenden Kapitalertrdge vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und
ahnlichen Kapitalertragen die Erstattung von Kapitalertragsteuer zu beantragen, und zwar

1 bis zu einem Betrag von \l:l EUR (bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute).
[C] bis zur Hohe des fiir mich/uns** geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt 801,00 EUR/1.602,00 EUR*,

[C] iber 0,00 EUR*** (sofern lediglich eine ehegattentibergreifende Verlustverrechnung beantragt werden soll).

Dieser Auftrag gilt ab dem 1.1. I:I:I:U bzw. ab Beginn der Geschaftsverbindung

[ solange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns** erhalten.
[ biszum31.12.

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem Bundeszentralamt fiir Steuern (BZSt) Gbermittelt. Sie diirfen zur Durchfiihrung eines Verwaltungsverfahrens oder eines
gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen oder eines Strafverfahrens wegen einer Steuerstraftat oder eines BuRgeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit ver-
wendet sowie vom BZSt den Sozialleistungstrégern iibermittelt werden, soweit dies zur Uberpriifung des bei der Sozialleistung zu berticksichtigenden Einkommens oder Ver-
mogens erforderlich ist (§ 45 d EStG).

Ich versichere/Wir versichern**, dass mein/unser* Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsauftrégen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den fir
mich/uns** geltenden Hochstbetrag von insgesamt 801,00 EUR/1.602,00 EUR*™ nicht Gibersteigt. Ich versichere/Wir versichern** auerdem, dass ich/wir** mit allen fir das
Kalenderjahr erteilten Freistellungsauftragen fir keine héheren Kapitalertrége als insgesamt 801,00 EUR/1.602,00 EUR** im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von
Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme/n**.

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden aufgrund von § 44 a Absatz 2 und 2 a, § 45 b Absatz 1 und § 45 d Absatz 1 EStG erhoben. Die Angabe der
steuerlichen Identifikationsnummer ist fiir die Ubermittlung der Freistellungsdaten an das BZSt erforderlich. Die Rechtsgrundlagen fir die Erhebung der Identifikations-
nummer ergeben sich aus § 139 a Absatz 1 Satz 1 2. Halbsatz AO, § 139 b Absatz 2 AO und § 45 d EStC. Die Identifikationsnummer darf nur fiir Zwecke des Besteuerungs-
verfahrens verwendet werden.

X X

Datum Unterschrift ggf. Unterschrift Enegatte, gesetzliche/r Vertreter

X Zutreffendes bitte ankreuzen.
* Angaben zum Ehegatten und dessen Unterschrift sind nur bei einem gemeinsamen Freistellungsauftrag erforderlich.
** Nichtzutreffendes bitte streichen.
** Machten Sie mit diesem Antrag lediglich eine ehegatteniibergreifende Verlustverrechnung beantragen, so kreuzen Sie bitte dieses Feld an.

Der Hochstbetrag von 1.602,00 EUR gilt nur bei Ehegatten, die einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilen und bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveran-
lagung im Sinne des § 26 Absatz 1 Satz 1 EStG vorliegen. Der gemeinsame Freistellungsauftrag ist z. B. nach Auflésung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu dandern.
Erteilen Ehegatten einen gemeinsamen Freistellungsauftrag, fuhrt dies am Jahresende zu einer Verrechnung der Verluste des einen Ehegatten mit den Gewinnen und Ertrégen
des anderen Ehegatten. Der Freistellungsauftrag kann nur fir sémtliche Depots oder Konten bei einem Kreditinstitut oder einem anderen Auftragnehmer gestellt werden. Ein
Widerruf des Freistellungsauftrags ist nur zum Kalenderjahresende maglich.

Fondsdepot Bank GmbH, Windmihlenweg 12, 95030 Hof 1. Ausdruck (Original) fiir die Bank/2. Ausdruck bzw. Kopie fiir den Depotinhaber

(00)pdf.08.2011

FodB-D1006SP


mr
Hervorheben

mr
Hervorheben

mr
Hervorheben

mr
Hervorheben


Achtung MaV!

Formular und diesen Coupon im
Postsache-Fensterbriefumschlag
oder im Kundenriickumschlag an
angegebene Anschrift schicken!

-

fin@nzoptimierung.de
Discountbroker AG
Teichstralte 38

37154 Northeim

L

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline

Deutsche Post ‘,Q!

BRIEF KOMMUNIKATION

Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie
sich bei einer Postfiliale mit einem giiltigen Personalausweis oder
Reisepass identifizieren.

Abrechnungsnummer
5,1,0,4,3,4,5,3,4,9,3,7,0,1
Referenznummer

9[ 9 (I

Achtung MaV!

= Barcode einscannen

m POSTIDENT® BASIC Formular nutzen
= Formular an Absender

021777 012191

POSTIDENT




FO_5.3.5.7_Antragsbegleitschreiben_Fonds Finanz_4

FONDSFINANZ

MAKLERSERVICE

4 N
Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Riesstralle 25
80992 Miinchen
N %
Makler (Stempel)

Antragsbegleitschreiben Stop & Go Professional®

Depoteroffnung | |
Kunde (Vorname) (Name)
Sehr geehrte Damen und Herren,

beigefiigt erhalten Sie fiir den oben genannten Kunden folgenden Auftrag:

Depoteroffnung Depoterh6hung
Einmalanlage Sparplan Einmalanlage Sparplan
Gebiihr: siehe Vermittlungsvereinbarung GebU|hr:I e

Ordermoglichkeiten

Méchten Sie, dass Ihr Kunde online selbstandig eine Kauf-, Verkauf- oder Tauschorder liber seinen Kundenzugang unter
www.depotmanager.de aufgeben kann?

Bitte ankreuzen Ja Nein

(Bitte beachten Sie, dass bei einer Onlineorder generell keine Ausgabekosten berechnet werden. Bei einer Onlineorder entstehen daher
keine Provisionsanspriiche. Alternativ kdnnen Sie die Order fiir Inren Kunden mit einem Kaufauftrag bei Fonds Finanz einreichen.)

‘ ’ Ihre personliche Checkliste fiir eine schnelle Antragsbearbeitung (vitte abhaken)

1. |:| Beim Depoteréffnungsantrag handelt es sich um das derzeit aktuelle Formular.

2. |:| Die Stammdaten der Depotinhaber wurden vollstandig ausgefiillt (insbesondere Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehdrigkeit
und ggf. der abweichende Geburtsname).

3. I:l Die Legitimationsdaten der Depotinhaber wurden vollstandig ausgefiillt (insbesondere Ausstellungsort und Ausstellungsbehorde).
4. |:|Alle Streichungen wurden von den Depotinhabern gegengezeichnet.

5. Die Beratertransaktionsvollmacht und das Formular fiir das Serviceentgelt werden ausschlieBlich von den Depotinhabern unter-
schrieben. Eine Unterschrift vom Makler ist nicht vorhanden.

6. |:| Bei zwei Depotinhabern wurde jede Seite des Depoteréffnungsformulars von beiden Depotinhabern unterschrieben.

7. |:| Bei allen gekauften oder tibertragenen Fonds wurde Uberpriift, ob die Fonds handelbar sind, zu 100 Prozent rabattfahig sind und die
Mindestanlagesummen eingehalten wurden (siehe Ubersicht der handelbaren Fonds im Maklerbereich Unterlagen).

Mit freundlichen GriiRen

X

Ort/Datum Unterschrift Makler
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Allgemeine Geschaftsbedingungen der Fondsdepot Bank GmbH

(gliltig ab 1. September 2010)

Grundregeln fiir die Beziehung zwischen Kunde und
Fondsdepot Bank GmbH

1.

Geltungsbereich und Anderungen dieser Allgemeinen
Geschéftsbedingungen der Fondsdepot Bank GmbH
(im Nachfolgenden ,,AGB" genannt) und der Besonde-
ren Bedingungen fiir einzelne Geschiftsbeziehungen,
Kommunikation und Aufsichtsbehorde

(1) Geltungsbereich

Die AGB gelten fur die gesamte Geschaftsverbindung zwi-
schen dem Kunden und den inlandischen Geschéftsstellen
der Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden , Bank”
genannt). Daneben gelten fiir einzelne Geschaftsbeziehun-
gen (z. B. fiir Geldkonto) Besondere Bedingungen, die Ab-
weichungen oder Erganzungen zu diesen ACB enthalten;
sie werden bei der Kontoeréffnung oder bei Erteilung eines
Auftrags mit dem Kunden vereinbart.

(2) Anderungen

Anderungen dieser AGB und der Besonderen Bedingungen
werden dem Kunden spétestens zwei Monate vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Text-
form angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen
der Geschéftsbeziehung einen elektronischen Kommuni-
kationsweg vereinbart (z. B. den InfoManager) konnen die
Anderungen auch auf diesem Weg angeboten werden. Die
Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ab-
lehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Anderung angezeigt hat. Auf diese
Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Ange-
bot besonders hinweisen. Werden dem Kunden Anderun-
gen von Bedingungen zu Zahlungsdiensten angeboten,
kann er den von der Anderung betroffenen Zahlungs-
dienstrahmenvertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Anderung auch fristlos und
kostenfrei kiindigen. Auf dieses Kiindigungsrecht wird ihn
die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

(3) Sprache und Kommunikationswege

Die Kommunikation zwischen dem Kunden und der Bank
erfolgt in deutscher Sprache. Alle ftr den Kunden be-
stimmten Dokumente und Informationen der Bank werden
in deutscher Sprache verfasst. Die Kommunikation kann je
nach Anlass und Art der Mitteilung schriftlich, telefonisch
und/oder per elektronischer Nachrichtentibermittlung
erfolgen. Fur die Auftragserteilung gilt Nr. 10 Absatz (4)
der AGB.

(4) Aufsichtsbehorde

Die Bank unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt fiir
Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Stralle 108,
53117 Bonn (www.bafin.de).

. Bankgeheimnis

Die Bank ist zur Verschwiegenheit tber alle kundenbezo-
genen Tatsachen und Wertungen verpflichtet, von denen
sie Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis). Informationen tiber
den Kunden darf die Bank nur weitergeben, wenn gesetz-
liche Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde einge-
willigt hat.

. Haftung der Bank/Mitverschulden des Kunden

(1) Haftungsgrundsitze

Die Bank haftet bei der Erfillung ihrer Verpflichtungen fir
jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die
sie zur Erfillung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit
Besondere Bedingungen fiir einzelne Geschaftsbeziehun-
gen oder sonstige Vereinbarungen etwas Abweichendes
regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der Kunde durch
ein schuldhaftes Verhalten (z. B. durch Verletzung der in
Nr. 10 dieser AGB aufgefiihrten Mitwirkungspflichten) zu
der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich
nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
(2) Weitergeleitete Auftrage

Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der
Form ausgefiihrt wird, dass die Bank einen Dritten mit der
weiteren Erledigung beauftragt, erftllt die Bank den Auf-
trag dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an den Drit-
ten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft z. B.
die Verwahrung von Wertpapieren im Ausland. In diesen
Fallen beschrankt sich die Haftung der Bank auf die sorgfal-
tige Auswahl und Unterweisung des Dritten.

(3) Haftung der Bank im Hinblick auf Ausfiihrungs-
geschifte

SchlieRt die Bank zur Ausfiihrung von Auftragen zum Kauf
oder Verkauf von Fondsanteilen fiir Rechnung des Kunden
mit Investmentgesellschaften oder sonstigen Fondsanteile
ausgebenden Stellen ein Kauf- oder Verkaufsgeschéft (Aus-
fiihrungsgeschaft) ab, so haftet die Bank fur die ordnungs-
gemale Erfiillung des Ausfiihrungsgeschéfts durch ihren
Vertragspartner oder dessen Vertragspartner. Bis zum Ab-
schluss eines Ausflihrungsgeschafts haftet die Bank bei
der Beauftragung einer dritten Person mit der Ausfiihrung
eines Geschéfts nur fur deren sorgféltige Auswahl und
Unterweisung.

(4) Haftung der Bank bei Auslandsverwahrung

Bei der Verwahrung von Fondsanteilen im Ausland be-
schrénkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfaltige Aus-
wahl und Unterweisung des von ihr beauftragten auslan-
dischen Verwahrers oder Zwischenverwahrers. Bei einer
Zwischenverwahrung durch einen inlandischen Zwischen-
verwahrer oder eine eigene ausldndische Geschaftsstelle
haftet die Bank fir deren Verschulden.

(5) Storung des Betriebs

Die Bank haftet nicht fiir Schaden, die durch héhere
Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder durch

sonstige von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse (z. B.
Streik, Aussperrung, Verkehrsstérung, Verfiigung von
hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten.

. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden

Der Kunde kann gegen Forderungen der Bank nur aufrech-
nen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechts-
kréftig festgestellt sind.

. Gemeinschaftskonten bzw. Gemeinschaftsdepots

(1) Verfiigungsberechtigung

Bei Gemeinschaftskonten bzw. -depots ist jeder Kunde
berechtigt, allein zu verfiigen (,0der-Konto" bzw. ,Oder-
Depots”), es sei denn, dass der Kunde der Bank eine gegen-
teilige Weisung erteilt hat. Nach dem Tod eines Oder-Konto
bzw. Oder-Depotinhabers bleiben die Befugnisse des/der
anderen Konto- bzw. Depotinhaber/s unverdndert beste-
hen. Jedoch kann/kénnen der/die Giberlebende/n Konto-
bzw. Depotinhaber ohne Mitwirkung der Erben das Konto
bzw. Depot auflosen oder auf seinen/ihren Namen um-
schreiben lassen, sofern nicht der Bank vor Aufldsung bzw.
Umschreibung ein diesbeztiglicher Widerruf der Erben zu-
gegangen ist. Die Rechte des Verstorbenen werden durch
dessen Erben gemeinschaftlich wahrgenommen. Das Recht
zum Widerruf der Einzelverfligungsberechtigung steht
jedem Erben allein zu. Widerruft ein Miterbe, bedarf jede
Verfiigung tiber das Konto bzw. Depot seiner Mitwirkung.
Widerrufen samtliche Miterben die Einzelverfiigungsbe-
rechtigung eines tberlebenden Konto- bzw. Depotinha-
bers, so kdnnen samtliche tiberlebende Konto- bzw. Depot-
inhaber nur noch gemeinschaftlich mit samtlichen Mit-
erben tiber das Konto bzw. Depot verfiigen.

(2) Vollmacht

Eine Konto- bzw. Depotvollmacht kann nur von allen Konto-
bzw. Depotinhabern gemeinschaftlich erteilt werden. Der
Widerruf durch einen Konto- bzw. Depotinhaber fiihrt zum
Erléschen der Vollmacht.

(3) Postempfang

Alle Abrechnungen und sonstige Mitteilungen werden dem
im Konto- bzw. Depoteroffnungsantrag zuerst bezeichneten
Konto- bzw. Depotinhaber zugesandt, es sei denn, dass mit
gesonderter schriftlicher Erklarung verlangt wird, jedem Kon-
to- bzw. Depotinhaber alle Mitteilungen zuzusenden; Steuer-
bescheinigungen kénnen nur einfach versandt werden.
(4) Gesamtschuldnerische Haftung

Aus den Gemeinschaftskonten bzw. -depots haften die
Konto- bzw. Depotinhaber als Gesamtschuldner. Jeder
Konto- bzw. Depotinhaber ist somit verpflichtet, die ganze
Leistung zu bewirken, die Bank ist nur einmal berechtigt
die Leistung zu fordern. Die Bank kann die Leistung nach
ihrer Wahl von jedem der Schuldner ganz oder zu einem
Teil fordern. Bis zur Bewirkung der ganzen Leistung bleiben
samtliche Schuldner verpflichtet.

. Verfiigungsberechtigung nach dem Tod des Kunden/

Vormundschaft

(1) Rechtsnachfolge

Nach dem Tod des Kunden kann die Bank zur Kldrung der
Verfligungsberechtigung die Vorlegung eines Erbscheins,
eines Testamentsvollstreckerzeugnisses oder weiterer hier-
fur notwendiger Unterlagen verlangen; fremdsprachige
Urkunden sind auf Verlangen der Bank in deutscher Uber-
setzung vorzulegen. Die Bank kann auf die Vorlage eines
Erbscheins oder Testamentsvollstreckerzeugnisses verzich-
ten, wenn ihr eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Ab-
schrift der letztwilligen Verfligung (Testament, Erbvertrag)
nebst zugehoriger Er6ffnungsniederschrift vorgelegt wird.
Die Bank darf denjenigen, der darin als Erbe oder Testa-
mentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen,
ihn verfigen lassen und insbesondere mit befreiender
Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank be-
kannt ist, dass der dort Genannte (z. B. nach Anfechtung
oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfigungs-
berechtigt ist, oder wenn ihr dies infolge Fahrlassigkeit
nicht bekannt geworden ist.

(2) Vormundschaft und dhnliche Amter

Absatz (1) gilt entsprechend fiir Bestallungen von insbe-
sondere Vormiindern, Betreuern, Pflegern, Insolvenzver-
waltern oder fir ahnliche Dokumente.

. MaRgebliches Recht und Gerichtsstand bei

kaufménnischen und 6ffentlich-rechtlichen Kunden
(1) Geltung deutschen Rechts

Fur die Geschéftsverbindung zwischen dem Kunden und
der Bank gilt deutsches Recht.

(2) Gerichtsstand fiir Inlandskunden

Ist der Kunde ein Kaufmann und die streitige Geschaftsbe-
ziehung dem Betrieb seines Handelsgewerbes zuzurech-
nen, so kann die Bank diesen Kunden an dem fiir die depot-
fihrende Stelle zustandigen Cericht oder bei einem ande-
ren zustandigen Gericht verklagen; dasselbe gilt fur eine
juristische Person des 6ffentlichen Rechts und fir 6ffent-
lich-rechtliche Sondervermégen. Die Bank selbst kann von
diesem Kunden nur an dem fiir die konto- bzw. depot-
fiihrende Stelle zustandigen Gericht verklagt werden.

(3) Gerichtsstand fiir Auslandskunden

Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch fiir Kunden, die
im Ausland eine vergleichbare gewerbliche Tétigkeit aus-
(iben, sowie fiir auslandische Institutionen, die mit inlandi-
schen juristischen Personen des offentlichen Rechts oder
mit einem inléndischen 6ffentlich-rechtlichen Sonderver-
maégen vergleichbar sind.

Kontofiihrung
8. Rechnungsabschliisse bei Kontokorrentkonten

(Konten in laufender Rechnung)

(1) Erteilung der Rechnungsabschliisse

Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto jeweils zum
Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss;
dabei werden die in diesem Zeitraum entstandenen bei-
derseitigen Anspruche (einschlieRlich der Zinsen und Ent-
gelte der Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo,
der sich aus der Verrechnung ergibt, nach Nr. 13 dieser
AGB oder nach der mit dem Kunden anderweitig getroffe-
nen Vereinbarung Zinsen berechnen.

(2) Frist fiir Einwendungen; Genehmigung durch
Schweigen

Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollstandigkeit
eines Rechnungsabschlusses hat der Kunde spétestens vor
Ablauf von sechs Wochen nach dessen Zugang zu erheben;
macht er seine Einwendungen in Textform geltend, gentigt
die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das
Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmi-
gung. Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des Rech-
nungsabschlusses besonders hinweisen. Der Kunde kann
auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Rechnungsab-
schlusses verlangen, muss dann aber beweisen, dass zu
Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende
Gutschrift nicht erteilt wurde.

. Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank

(1) Vor Rechnungsabschluss

Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (z. B.
wegen einer falschen Kontonummer) darf die Bank bis
zum néchsten Rechnungsabschluss durch eine Belastungs-
buchung rtickgangig machen, soweit ihr ein Riickzahlungs-
anspruch gegen den Kunden zusteht (Stornobuchung); der
Kunde kann in diesem Fall gegen die Belastungsbuchung
nicht einwenden, dass er in Hohe der Gutschrift bereits
verflgt hat.

(2) Nach Rechnungsabschluss

Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem
Rechnungsabschluss fest und steht ihr ein Riickzahlungs-
anspruch gegen den Kunden zu, so wird sie in Hohe ihres
Anspruchs sein Konto belasten (Berichtigungsbuchung).
Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbuchung Einwen-
dungen, so wird die Bank den Betrag dem Konto wieder
qutschreiben und ihren Rickzahlungsanspruch gesondert
geltend machen.

(3) Information des Kunden; Zinsberechnung

Uber Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank
den Kunden unverzuglich unterrichten. Die Buchungen
nimmt die Bank hinsichtlich der Zinsberechnung riickwir-
kend zu dem Tag vor, an dem die fehlerhafte Buchung
durchgefiihrt wurde.

Mitwirkungspflichten des Kunden
10. Mitwirkungspflichten des Kunden/Form der Auftrige

(1) Anderungen von Name, Anschrift, einer gegen-
iiber der Bank erteilten Vertretungsmacht sowie
sonstiger wichtiger Daten

Zur ordnungsgemafen Abwicklung des Geschéftsverkehrs
verpflichtet sich der Kunde, der Bank die zur Identifizierung
und zur Erfillung der sonstigen Verpflichtungen aus dem
Geldwaschegesetz notwendigen Informationen und Unter-
lagen zur Verfiigung zu stellen und alle diesbeztglichen
sowie sonstige fur die Geschaftsverbindung wesentliche
Tatsachen, insbesondere Anderungen seines Namens, sei-
ner Anschrift, des wirtschaftlich Berechtigten, der Verfu-
gungsfahigkeit sowie das Erléschen oder die Anderung
einer gegeniiber der Bank erteilten Vertretungsmacht (ins-
besondere einer Vollmacht) unverziglich anzuzeigen.
Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Ver-
tretungsmacht in ein 6ffentliches Register (z. B. in das
Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erléschen oder
ihre Anderung in dieses Register eingetragen wird.

(2) Politisch exponierte Personen

Dariiber hinaus verpflichtet sich der Kunde, der Bank anzu-
zeigen, wenn er zum Kreis der politisch exponierten Perso-
nen (im Nachfolgenden ,,PEP" genannt) gehért oder den
Status eines PEP erlangen sollte. Dabei handelt es sich um
eine naturliche Person, die insbesondere ein wichtiges 6f-
fentliches Amt austibt oder ausgetibt hat, ein unmittelba-
res Familienmitglied dieser Person oder eine dieser Person
bekanntermalen nahestehende Person.

(3) Klarheit von Auftragen

Auftrdge und Mitteilungen jeder Art mssen ihren Inhalt
zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig formulierte
Auftrdge und Mitteilungen kénnen Rickfragen zur Folge
haben, die zu Verzégerungen fihren kénnen. Vor allem
hat der Kunde bei allen Auftragen und Verfligungen auf
die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Angaben, insbe-
sondere der Konto- bzw. Depot-Nr., ISIN, Wahrung und der
Bankverbindung (Girokontonummer, Bankleitzahl, IBAN
und BIC) zu achten. Soweit Geldeingénge bei der Bank (z. B.
zum Erwerb von Fondsanteilen) nicht eindeutig zugeord-
net werden kénnen, kann die Bank die eingezahlten Be-
trage auch ohne weitere Priifung zu Gunsten der Bankver-
bindung zurtick Gberweisen, von der aus der Betrag an die
Bank iberwiesen wurde. Anderungen, Bestétigungen oder
Wiederholungen von Auftragen mussen als solche ge-
kennzeichnet sein.

(4) Form der Auftrage und Mitteilungen

Auftrdge und Mitteilungen jeder Art sind schriftlich zu er-
teilen. Auftrage konnen auch in anderer Form (z. B. via
Internet oder Telefon) erteilt werden, sofern die Bank der-
artige Kommunikationswege anbietet und der Kunde zu-
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vor die hierfiir vorgesehenen Besonderen Bedingungen
anerkannt hat.

(5) Besonderer Hinweis bei Eilbediirftigkeit der
Ausfiihrung eines Auftrags

Halt der Kunde bei der Ausfiihrung eines Auftrags beson-
dere Eile fur nétig, hat er dies der Bank gesondert mitzu-
teilen. Bei formularmaRig erteilten Auftragen muss dies
aulerhalb des Formulars erfolgen.

(6) Priifung und Einwendungen bei Mitteilungen

der Bank

Der Kunde hat Konto- bzw. Depotabrechnungen, Depot-
und Ertragnisaufstellungen, sonstige Auszlige und Anzeigen
Uber die Ausfiihrung von Auftrégen auf ihre Richtigkeit und
Vollstandigkeit unverztglich zu Gberprifen und etwaige
Einwendungen unverziiglich geltend zu machen.

(7) Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von
Mitteilungen

Falls Jahresdepottibersichten dem Kunden nicht zugehen,
muss er die Bank unverziglich benachrichtigen. Die Be-
nachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben
anderer Mitteilungen, deren Eingang der Kunde erwartet
oder erwarten muss (z. B. Depotabrechnungen tber Kéufe
und Verkaufe).

Depotabrechnungen, Jahressteuerbescheinigung
11. Depotabrechnungen

Die Bank versendet an den Kunden unverziglich nach Aus-
fuhrung eines Auftrages Uber jede Veranderung des Depot-
bestandes eine Depotabrechnung. Bei Veranderungen des
Depotbestandes aufgrund regelmaRiger Auftrage, wird nur
alle sechs Monate eine Depotabrechnung tbersandt, es sei
denn es werden die in § 24 Absatz 3 Depotgesetz vorgese-
henen Hochstbetrage tberschritten.

Einmal im Kalenderjahr erhélt jeder Kunde eine Jahres-
depotubersicht. Soweit Depotabrechnungen tiber Daten-
verarbeitungsanlagen erstellt werden, unterschreibt die
Bank diese grundsatzlich nicht.

12. Jahressteuerbescheinigung

Die Bank wird an Stelle von Einzelsteuerbescheinigungen
fur jedes Kalenderjahr eine Jahressteuerbescheinigung
erteilen.

Kosten der Bankdienstleistungen
13. Entgelte/Auslagen/Zeitanteilige Bestandsvergiitungen

(1) Entgelte

Die Hohe der Zinsen und Entgelte fiir die im Privatkunden-
geschéft Gblichen Kredite und Leistungen (insbesondere
die Depotfihrung, den Kauf und Verkauf von Fondsantei-
len sowie die hiermit im Zusammenhang stehenden Leis-
tungen) ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsver-
zeichnis; insbesondere steht der Bank bei Fondsanteilkau-
fen und Verkdufen ein Ausgabeaufschlag/Riicknahmeab-
schlag als Provision zu. Das jeweils giiltige Preis- und Leis-
tungsverzeichnis ist in den jeweils aktuellen Depot- oder
Kontoeroffnungsunterlagen zu finden und wird auf An-
frage von der Bank zugesandt. Wenn der Kunde einen im
Preis- und Leistungsverzeichnis aufgefiihrten Kredit oder
eine dort aufgefthrte Leistung in Anspruch nimmt und
dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde,
gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preis- und Leistungs-
verzeichnis angegebenen Zinsen und Entgelte. Fiir darin
nicht aufgefiihrte Leistungen, die im Auftrag des Kunden
oder in dessen mutmaklichem Interesse erbracht werden
und die, nach den Umstanden zu urteilen, nur gegen eine
VergUitung zu erwarten sind, bemisst sich das hierftr erho-
bene Entgelt nach dem tatsachlichen Aufwand der Bank.

(2) Zinsen und Entgelte auRerhalb des Privatkunden-
geschifts

AuRerhalb des Privatkundengeschéfts bestimmt die Bank,
sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde und
gesetzliche Bestimmungen dem nicht entgegenstehen, die
Hohe von Zinsen und Entgelten nach billigem Ermessen

(§ 315 des Burgerlichen Gesetzbuches).

(3) Nicht entgeltféhige Leistung

Fiir eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Ge-
setzes oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht ver-
pflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse wahrnimmt,
wird die Bank kein Entgelt berechnen, es sei denn, es ist
gesetzlich zuldssig und wird nach MaRRgabe der gesetzli-
chen Regelung erhoben.

(4) Anderung von Zinsen; Kiindigungsrecht des
Kunden bei Erhdhung

Die Anderung der Zinsen bei Krediten mit einem verander-
lichen Zinssatz erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditver-
einbarungen mit dem Kunden. Die Bank wird dem Kunden
Anderungen von Zinsen mitteilen. Bei einer Erhéhung
kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, die
davon betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von sechs
Wochen nach der Bekanntgabe der Anderung mit sofor-
tiger Wirkung kiindigen. Kiindigt der Kunde, so werden die
erhohten Zinsen fur die gekiindigte Kreditvereinbarung
nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung eine
angemessene Frist einrdumen.

(5) Anderung von Entgelten bei typischerweise
dauerhaft in Anspruch genommenen Leistungen
Anderungen von Entgelten fiir solche Leistungen, die vom
Kunden im Rahmen der Geschaftsverbindung typischer-
weise dauerhaft in Anspruch genommen werden (z. B.
Konto- und Depotfiihrung), werden dem Kunden spétes-
tens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der
Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschéftsbeziehung
einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B.
den ,InfoManager”), kénnen die Anderungen auch auf
diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des
Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der

Anderung angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Anderungen angeboten, kann er den
von der Anderung betroffenen Vertrag vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderun-
gen auch fristlos und kostenfrei kiindigen. Auf dieses Kiin-
digungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot beson-
ders hinweisen. Kiindigt der Kunde, wird das gednderte
Entgelt fir die gekiindigte Geschéftsbeziehung nicht zu-
grunde gelegt.

(6) Auslagen

Die Bank ist berechtigt, dem Kunden Auslagen in Rech-
nung zu stellen, die anfallen, wenn die Bank in seinem Auf-
trag oder seinem mutmaflichen Interesse tétig wird (ins-
besondere fiir Ferngesprache, Porti, Telefaxe, Telegramme,
Versicherungen und Einwohnermeldeamtsanfragen) oder
wenn Sicherheiten bestellt, verwaltet, freigegeben oder
verwertet werden.

(7) Realisierung félliger Auslagen und Entgelte

Féllige Auslagen und Entgelte wird die Bank durch Verkauf
von Wertpapieren ausgleichen. Soweit der Anteilsbestand
in dem Wertpapierdepot fur die Begleichung der falligen
Auslagen und Entgelte nicht ausreichend oder unverdufSer-
lich ist, wird die Bank die félligen Auslagen und Entgelte
von dem durch den Kunden zuvor angegebenen Referenz-
konto einziehen, sofern hierfur eine gultige Einzugsermach-
tigung vorliegt.

(8) Zeitanteilige Bestandsvergiitung

Fiir ihre Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem
Vertrieb und der Vermittlung von Fondsanteilen erhélt die
Bank neben der Provision geméaf Nr. 13 Absatz (1) Satz 1,
2. Halbsatz von den jeweiligen Fondsgesellschaften zeitan-
teilige Bestandsvergiitungen aus der der jeweiligen Fonds-
gesellschaft zuflieRenden Verwaltungsvergiitung. Die
Hohe dieser zeitanteiligen Bestandsvergiitung wird auf
Grundlage des von der Bank verwahrten Anteilbestandes
als Prozentsatz des Anteilwertes berechnet und betragt —
je nach Fondsgesellschaft und Investmentfonds — bis zu
einer im Depoterdffnungsantrag und dem Preis- und Leis-
tungsverzeichnis genannten Hohe des Anteilwertes.

Die Bank gewahrt ihren Vertriebspartnern einmalige Vergi-
tungen aus ihrer Provision gemal Nr. 13 Absatz (1) Satz 1,
2. Halbsatz sowie zeitanteilige Bestandsvergtitungen. Die
Hohe der zeitanteiligen Bestandsvergiitung wird auf Grund-
lage des von dem jeweiligen Vertriebspartner vermittelten
Anteilbestandes als Prozentsatz des Anteilwertes berech-
net und betrdgt — je nach Fondsgesellschaft und Invest-
mentfonds — bis zu einer im Depoteréffnungsantrag und
im Preis- und Leistungsverzeichnis genannten Hohe des
Anteilwertes. Dariiber hinaus gewdhrt die Bank ihren Ver-
triebspartnern unter Umstanden geldwerte Zuwendungen
in Form von Sachleistungen (z. B. Schulungen). Néhere In-
formationen hierzu kann der Kunde bei der Bank anfordern.
Der Kunde verzichtet auf seine, aus den in diesem Absatz
dargestellten Provisionszahlungen herriihrenden jetzigen
und zukinftigen Anspriiche, von der Bank und/oder deren
Vertriebspartnern diese herauszuverlangen.

Sicherheiten fiir Anspriiche der Bank gegen den Kunden

14. Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten

(1) Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicher-
heiten

Die Bank kann fiir alle Anspriiche aus der bankmaRigen
Geschéftsverbindung die Bestellung bankmaRiger Sicher-
heiten verlangen, und zwar auch dann, wenn die An-
spriiche bedingt sind.

(2) Veranderung des Risikos
Hat die Bank bei der Entstehung von Anspriichen gegen
den Kunden zunéchst ganz oder teilweise davon abgese-
hen, die Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten zu
verlangen, kann sie auch spéter noch eine Besicherung
fordern. Voraussetzung hierfir ist jedoch, dass Umstande
eintreten oder bekannt werden, die eine erhohte Risikobe-
wertung der Anspriiche gegen den Kunden rechtfertigen.
Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn
— sich die wirtschaftlichen Verhaltnisse des Kunden nach-
teilig verandert haben oder sich zu verandern drohen
oder
— sich die vorhandenen Sicherheiten wertmaRig ver-
schlechtert haben oder zu verschlechtern drohen.
Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn
ausdriicklich vereinbart ist, dass der Kunde keine oder aus-
schlieBlich im Einzelnen benannte Sicherheiten zu bestel-
len hat. Bei Verbraucherdarlehensvertrdgen besteht der
Anspruch auf die Bestellung oder Verstarkung von Sicher-
heiten nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag ange-
geben sind; wenn der Nettokreditbetrag 75.000,00 EUR
lbersteigt, besteht der Anspruch auf Bestellung oder Ver-
stdrkung auch dann, wenn der Kreditvertrag keine oder
keine abschlieBenden Angaben (iber Sicherheiten enthalt.

(3) Fristsetzung fiir die Bestellung oder Verstarkung
von Sicherheiten

Fur die Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten wird
die Bank eine angemessene Frist einrdumen. Beabsichtigt
die Bank, von ihrem Recht zur fristlosen Kiindigung nach
Nr. 19 Absatz (4) dieser AGB Gebrauch zu machen, falls
der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Ver-
starkung von Sicherheiten nicht fristgerecht nachkommt,
wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen.

15. Vereinbarung eines Pfandrechts zu Gunsten der

Bank/Aufrechnungsrecht der Bank

(1) Einigung iiber das Pfandrecht

Der Kunde und die Bank sind sich dariiber einig, dass die
Bank ein Pfandrecht an allen Fondsanteilen und Anteil-
bruchteilen nebst entsprechenden Ertragnisscheinen er-
wirbt, die gegenwartig und zukiinftig aus der bankmaRi-
gen Geschaftsverbindung in dem Depot des Kunden ver-

wahrt werden. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an
den Anspriichen, die dem Kunden gegen die Bank aus der
bankméRigen Geschéftsverbindung zustehen und kiinftig
zustehen werden (z. B. Kontoguthaben).

(2) gesicherte Anspriiche

Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden,
kiinftigen und bedingten Anspriiche, die der Bank aus der
bankméRigen Geschéftsverbindung gegen den Kunden
zustehen.

(3) Aufrechnung

Anspriiche gegen den Kunden aus der Geschéftsverbin-
dung kann die Bank mit Ertragsausschiittungen verrech-
nen und von Ein- und Auszahlungen abziehen.

16. Begrenzung des Besicherungsanspruchs und

Freigabeverpflichtung

(1) Deckungsgrenze

Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstar-
kung von Sicherheiten so lange geltend machen, bis der
realisierbare Wert aller Sicherheiten dem Gesamtbetrag
aller Anspriiche aus der bankmaRigen Geschéftsverbin-
dung (Deckungsgrenze) entspricht.

(2) Freigabe

Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungs-
grenze nicht nur voriibergehend tbersteigt, hat die Bank
auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach ihrer Wahl
freizugeben, und zwar in Hohe des die Deckungsgrenze
Ubersteigenden Betrages; sie wird bei der Auswahl der frei-
zugebenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des
Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der fur die Ver-
bindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Riick-
sicht nehmen. In diesem Rahmen ist die Bank auch ver-
pflichtet, Auftrage des Kunden ber die dem Pfandrecht
unterliegenden Werte auszuftihren (z. B. Verkauf von
Wertpapieren, Auszahlung von Einlagen).

(3) Sondervereinbarungen

Ist fir eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungs-
malistab als der realisierbare Wert oder ist eine andere
Deckungsgrenze oder ist eine andere Grenze fiir die Frei-
gabe von Sicherheiten vereinbart, so sind diese mafgeb-
lich.

17.Verwertung von Sicherheiten

(1) Wahlrecht der Bank

Wenn die Bank verwertet, hat die Bank unter mehreren
Sicherheiten die Wahl. Sie wird bei der Verwertung und bei
der Auswahl der zu verwertenden Sicherheiten auf die be-
rechtigten Belange des Kunden und eines dritten Siche-
rungsgebers, der fur die Verbindlichkeiten des Kunden
Sicherheiten bestellt hat, Ricksicht nehmen.

(2) Erlosgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht
Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unter-
liegt, wird die Bank dem Kunden Gber den Erl6s eine Gut-
schrift erteilen, die als Rechnung fir die Lieferung der als
Sicherheit dienenden Sache gilt und den Voraussetzungen
des Umsatzsteuerrechts entspricht.

Kiindigung
18. Kiindigungsrechte des Kunden

1

o

(1) Jederzeitiges Kiindigungsrecht

Der Kunde kann die gesamte Geschaftsverbindung oder
einzelne Geschaftsbeziehungen, fiir die weder eine Lauf-
zeit noch eine abweichende Kiindigungsregelung verein-
bartist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist
kiindigen. Die Ktindigung bedarf der Schriftform.

(2) Kiindigung aus wichtigem Grund

Ist fir eine Geschaftsbeziehung eine Laufzeit oder eine ab-
weichende Kiindigungsregelung vereinbart, kann eine frist-
lose Kiindigung nur dann ausgesprochen werden, wenn
hierfur ein wichtiger Grund vorliegt, der es dem Kunden,
auch unter Bertcksichtigung der berechtigten Belange der
Bank, unzumutbar werden lasst, die Geschaftsbeziehung
fortzusetzen. Die Kiindigung bedarf der Schriftform.

(3) Gesetzliche Kiindigungsrechte

Gesetzliche Kuindigungsrechte bleiben unberthrt.

(4) Abwicklung nach Kiindigung eines Depot-
vertrages

Sofern keine anderslautende Weisung vom Kunden erteilt
wurde, werden nach dem Wirksamwerden der Kiindigung
eines Depotvertrages die in dem Depot verbuchten Fonds-
anteile verkauft und der Erlés an den Kunden ausgekehrt.

. Kiindigungs- und Teilkiindigungsrechte der Bank/

Loschung von Depots

(1) Kiindigung durch die Bank

Die Bank kann die Geschaftsverbindung oder einzelne
Geschéftsbeziehungen, fur die weder eine Laufzeit noch
eine abweichende Kindigungsregelung vereinbart ist, je-
derzeit unter Einhaltung einer angemessenen Kiindigungs-
frist kiindigen. Bei der Bemessung der Kiindigungsfrist
wird die Bank auf die berechtigten Belange des Kunden
Ricksicht nehmen. Fir die Kiindigung eines Zahlungs-
diensterahmenvertrages und eines Depotvertrages betragt
die Kiindigungsfrist mindestens zwei Monate.

(2) Teilkiindigung des Depotvertrages

Die Bank kann den Depotvertrag jederzeit unter Einhaltung
der unter Nr. 19 Absatz (1) genannten Frist auch beztglich
nur einzelner im Depot verwahrter Fondsanteile kiindigen,
wenn die Grundlagen fiir die Besteuerung dieser Anteile
nicht oder nicht mehr ordnungsgemalé nach § 5 Invest-
mentsteuergesetz veroffentlicht werden. Entsprechendes
gilt, wenn die Investmentgesellschaft oder die den betref-
fenden Fonds verwaltende Gesellschaft gegeniber der
Bank mitgeteilt hat, zukiinftig die Grundlagen fiir die Be-
steuerung der Anteile an diesem Fonds nicht oder nicht
mehr ordnungsgemal nach § 5 Investmentsteuergesetz
zu veréffentlichen. Ein entsprechendes Teilkiindigungs-
recht der Bank besteht auch hinsichtlich Fondsanteilen, die
von der Bank nicht oder nicht mehr angeboten werden. In
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diesen Féllen ist die Bank nach Wirksamwerden der Teil-

kiindigung berechtigt, die gekiindigten Fondsanteile zu

verkaufen. Erteilt der Kunde keine Weisung, wohin der Ver-
kaufserlds auszukehren ist, kann die Bank den Verkaufs-
erlés in Fondsanteilen eines Geldmarkt- oder geldmarktna-
hen Investmentfonds derselben Anlagewahrung anlegen,
fur den kein Ausgabeaufschlag berechnet wird, dessen

Fondsanteile entweder von einer deutschen Kapitalanlage-

gesellschaft ausgegeben worden sind oder in der Bundes-

republik Deutschland offentlich vertrieben werden diirfen
und bei denen zu erwarten ist, dass die Grundlagen fur die

Besteuerung nach § 5 Investmentsteuergesetz ordnungs-

gemal veroffentlicht werden (transparenter Fonds). Sollte

die Bank keinen derartigen Investmentfonds in der ur-
spriinglichen Anlagewéhrung anbieten, kann die Anlage

auch in einem auf die Anlagewdhrung EURO lautenden, im

Ubrigen wie oben beschriebenen Investmentfonds erfolgen.

(3) Kiindigung unbefristeter Kredite

Kredite und Kreditzusagen, fir die weder eine Laufzeit

noch eine abweichende Kiindigungsregelung vereinbart

ist, kann die Bank jederzeit ohne Einhaltung einer Kiindi-
gungsfrist kiindigen. Die Bank wird bei der Ausiibung
dieses Kiindigungsrechts auf die berechtigten Belange des

Kunden Riicksicht nehmen. Soweit das Birgerliche Gesetz-

buch Sonderregelungen fiir die Kiindigung eines Verbrau-

cherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach

Mal%gabe dieser Regelungen kiindigen.

(4) Kiindigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung

einer Kiindigungsfrist

Eine fristlose Kindigung der gesamten Geschaftsverbin-

dung oder einzelner Geschéftsbeziehungen ist zuldssig,

wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der der Bank deren

Fortsetzung auch unter Berticksichtigung der berechtigten

Belange des Kunden unzumutbar werden lasst. Ein wichti-

ger Grund liegt insbesondere vor,

— wenn der Kunde unrichtige Angaben tiber seine Vermo-
gensverhdltnisse gemacht hat, die fur die Entscheidung
der Bank tiber eine Kreditgewdhrung oder tiber andere
mit Risiken fiir die Bank verbundene Geschafte von er-
heblicher Bedeutung waren, oder

— wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermo-
gensverhdltnisse des Kunden oder der Werthaltigkeit
einer Sicherheit eintritt oder einzutreten droht und da-
durch die Rckzahlung des Darlehens oder die Erfllung
einer sonstigen Verbindlichkeit gegentber der Bank —
auch unter Verwertung einer hierfur bestehenden
Sicherheit — geféhrdet ist oder

—wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder
Verstarkung von Sicherheiten nach Nr. 14 dieser AGB
oder aufgrund einer sonstigen Vereinbarung nicht inner-
halb der von der Bank gesetzten angemessenen Frist
nachkommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertrag-

lichen Pflicht, ist die Kiindigung erst nach erfolglosem Ab-

lauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder
nach erfolgloser Abmahnung zulassig, es sei denn, dies ist
wegen der Besonderheiten des Einzelfalles (§ 323 Absatze

2 und 3 des Birgerlichen Gesetzbuches) entbehrlich.

(5) Kiindigung von Verbraucherdarlehensvertragen

bei Verzug

Soweit das Birgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen fiir

die Kiindigung wegen Verzuges mit der Riickzahlung eines

Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur

nach MaRgabe dieser Regelungen kiindigen.

(6) Abwicklung nach einer Kiindigung

Im Falle einer Kiindigung ohne Kiindigungsfrist wird die

Bank dem Kunden fur die Abwicklung (insbesondere fiir die

Rickzahlung eines Kredits) eine angemessene Frist einrdu-

men, soweit nicht eine sofortige Erledigung erforderlich ist.

(7) Abwicklung nach Kiindigung eines Depot-

vertrages

Fur die Abwicklung nach Kiindigung eines Depotvertrages

gilt Nr. 18 Absatz (4) entsprechend.

(8) Loschung von Depots

Ferner kann die Bank ein Depot ohne weitere Mitteilung an

den Kunden 18schen, sofern es innerhalb von zwélf Mona-

ten hinweg durchgangig keinen Bestand aufgewiesen hat.

Gleiches gilt, wenn ftr ein neu eroffnetes Depot innerhalb

von sechs Monaten keine Einzahlungen vorgenommen

werden.

Schutz der Einlagen
20. Sicherungseinrichtung

(1) Schutzumfang

Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesver-
bandes deutscher Banken e. V. angeschlossen. Der Einla-
gensicherungsfonds sichert alle Verbindlichkeiten, die in
der Bilanzposition , Verbindlichkeiten gegentiber Kunden”
auszuweisen sind. Hierzu zéhlen Sicht-, Termin- und Spar-
einlagen einschlieRlich der auf den Namen lautenden
Sparbriefe. Die Sicherungsgrenze je Gldubiger betragt 30 %
des fur die Einlagensicherung maligeblichen haftenden
Eigenkapitals der Bank. Diese Sicherungsgrenze wird dem
Kunden von der Bank auf Verlangen bekannt gegeben. Sie
kann auch im Internet unter www.bankenverband.de abge-
fragt werden. Sofern es sich bei der Bank um eine Zweig-
niederlassung eines Instituts aus einem anderen Staat des
Europédischen Wirtschaftsraumes handelt, erbringt der Ein-
lagensicherungsfonds Entschadigungsleistungen nur, wenn
und soweit diese Verbindlichkeiten nicht vom Schutzum-
fang der Heimatlandeinlagensicherung umfasst sind. Der
Umfang der Heimatlandeinlagensicherung kann im Inter-
net auf der Webseite der jeweils zustdndigen Sicherungs-
einrichtung abgefragt werden, deren Adresse dem Kunden
auf Verlangen von der Bank mitgeteilt wird.

(2) Ausnahmen vom Einlegerschutz

Nicht geschiitzt sind Forderungen, tber die die Bank Inha-
berpapiere ausgestellt hat, wie z. B. Inhaberschuldver-

schreibungen und Inhabereinlagenzertifikate, sowie Ver-
bindlichkeiten gegentiber Kreditinstituten.

(3) Ergénzende Geltung des Statuts des Einlagen-
sicherungsfonds

Wegen weiterer Einzelheiten des Sicherungsumfanges
wird auf § 6 des Statuts des Einlagensicherungsfonds ver-
wiesen, das auf Verlangen zur Verfuigung gestellt wird.
(4) Forderungsiibergang

Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm
Beauftragter Zahlungen an einen Kunden leistet, gehen
dessen Forderungen gegen die Bank in entsprechender
Hohe mit allen Nebenrechten Zug um Zug auf den Einla-
gensicherungsfonds dber.

(5) Auskunftserteilung

Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder
einem von ihm Beauftragten, alle in diesem Zusammen-
hang erforderlichen Auskinfte zu erteilen und Unterlagen
zur Verfigung zu stellen.

Ombudsmannverfahren
21. AuRergerichtliche Streitschlichtung

Fur die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht
fur Verbraucher die Maglichkeit, den Ombudsmann der
privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegen-
stand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des
Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Burgerlichen
Gesetzbuches), konnen auch Kunden, die keine Verbrau-
cher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen.
Néheres regelt die , Verfahrensordnung fiir die Schlichtung
von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe”,
die auf Wunsch zur Verfigung gestellt wird oder im Inter-
net unter www.bankenverband.de abrufbar ist. Die Be-
schwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle
beim Bundesverband deutscher Bankene. V.,

Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, zu richten.

Depotfiihrung
22. Einschrankung des Geschéftsgegenstands

2

3.

Gegenstand der Depotfthrung ist die Verwahrung und
Verwaltung von Anteilen an inlandischen und auslandi-
schen Investmentfonds (im Nachfolgenden ,Fondsanteile”
genannt). Andere Wertpapiere werden von der Bank
weder verwahrt noch verwaltet.

Reines Ausfiihrungsgeschaft/Ausschluss der Bera-
tung/Zur Verfiigung stellen von Verkaufsunterlagen
(1) Reines Ausfiihrungsgeschaft

Die Bank fihrt sémtliche Auftrage der Kunden als reines
Ausfihrungsgeschéft aus. Eine Priifung, ob die vom Kun-
den erworbenen Fondsanteile angemessen fiir den Kunden
sind, d. h. ob der Kunde Uber die erforderlichen Kenntnisse
und Erfahrungen verfugt, um die Risiken im Zusammen-
hang mit den erworbenen Fondsanteilen angemessen be-
urteilen zu kénnen, nimmt die Bank nicht vor.

(2) Ausschluss der Beratung

Die Bank wird den Kunden beim Kauf, Verkauf oder Tausch
von Fondsanteilen nicht beraten. Der Kunde wird Auftrage
zum Kauf, Verkauf oder Tausch von Fondsanteilen nur nach
einer individuellen und sachgerechten Beratung durch ei-
nen Finanzberater erteilen oder auf jegliche Beratung ver-
zichten. Insoweit ist eine Haftung der Bank aus unterlasse-
ner Beratung fur einen eventuell entstandenen Anlage-
schaden, insbesondere fur Kursverluste bei den in einem
Investmentfonds enthaltenen Vermdgensgegensténden,
ausgeschlossen.

(3) Zur Verfiigung stellen von Verkaufsunterlagen

Die Bank und/oder der Finanzberater des Kunden stellen
dem Kunden fiir das Erstgeschaft und fir alle Folge-
geschéfte die Verkaufsunterlagen (aktuelle Verkaufspros-
pekte und aktueller Jahres- bzw. Halbjahresbericht) recht-
zeitig kostenlos zur Verfligung.

Ausfiihrung von Depotauftragen
24. Kauf- und Verkaufsauftrage

(1) Beschrankung auf von der Bank angebotene
Fondsanteile

Die Bank nimmt Auftrage zum Kauf oder Verkauf aus-
schlieBlich von Fondsanteilen von Investmentfonds ent-
gegen. Diese Fondsanteile mssen dartber hinaus von der
Bank zum Kauf angeboten werden. Eine Ubersicht der von
der Bank vertriebenen Investmentfonds ist bei der Bank er-
héltlich. Die Bank kann die Annahme von Auftragen sowie
die Ausfiihrung von Auftrégen davon abhangig machen,
dass der Kunde bestimmte Erkldrungen abgibt und diese
ggf. auch auf Verlangen der Bank einmalig oder regelma-
Rig wiederholt (z. B. beim Erwerb von US-amerikanischen
Fondsanteilen).

(2) Ausfiihrungsgeschift/Beauftragung eines Dritten
zur Ausfiihrung eines Kaufs oder Verkaufs

Die Bank fuhrt Auftrage des Kunden zum Kauf und Verkauf
von Fondsanteilen im In- und Ausland aus. Hierzu schlief3t
die Bank fiir Rechnung des Kunden mit Investmentgesell-
schaften oder sonstigen Fondsanteile ausgebenden Stellen
ein Kauf- oder Verkaufsgeschéft (Ausfiihrungsgeschaft) ab
oder sie beauftragt eine dritte Person, ein Ausfihrungsge-
schéft abzuschlieRen. Eine Ausfiihrung von Auftragen zum
Kauf und Verkauf von Fondsanteilen tiber eine Wertpapier-
borse oder andere einer Wertpapierborse vergleichbare
Handelsplatze findet nicht statt. Der Kunde wird darauf
hingewiesen, dass eine Auftragsausfihrung tber eine
Wertpapierbérse oder andere einer Wertpapierbérse ver-
gleichbare Handelsplatze im Einzelfall fir ihn gtnstiger
sein kann. Soweit Einzahlungsbetrage des Kunden zum
Erwerb eines vollen Anteils nicht ausreichen, schreibt die
Bank den entsprechenden Anteilbruchteil in drei Dezimal-
stellen nach dem Komma gut.

(3) Preis des Ausfiihrungsgeschafts

Bei einem Kauf von Fondsanteilen rechnet die Bank gegen-
tiber dem Kunden den Ausgabepreis der Fondsanteile ab.

Dieser setzt sich aus dem Netto-Inventarwert (NAV) zu-
zliglich des Ausgabeaufschlages bis zum Betrag des im je-
weiligen Verkaufsprospekt des Investmentfonds genannten
maximalen Ausgabeaufschlages zusammen. Bei einem
Verkauf von Fondsanteilen rechnet die Bank gegentiber
dem Kunden den Riicknahmepreis ab. Dieser besteht aus
dem Netto-Inventarwert (NAV) abziiglich des Rticknahme-
abschlages oder eines sonstigen Riicknahmeentgelts (z. B.
Riicknahmegebiihr, Verwdsserungsausgleich) bis zum Be-
trag des im jeweiligen Verkaufsprospekt des Investment-
fonds genannten maximalen Riicknahmeabschlags bzw.
des sonstigen Riicknahmeentgelts.

(4) Bearbeitung/Wertermittlungstag

Eingehende Verkaufs- oder Kaufauftrage werden von der
Bank unverztiglich, spatestens an dem auf den Eingang bei
der Bank folgenden Bankarbeitstag (am Ort der Depotfiih-
rung) bearbeitet. Unter Bearbeitung ist die Weitergabe des
Auftrags an die jeweilige Investmentgesellschaft, deren
Depotbank, einen Clearer oder einen Dritten, der mit der
weiteren Ausfiihrung beauftragt wird, zur Ausfiihrung zu
verstehen. Gegenlaufige Kauf- und Verkaufsorders konnen
von der Bank zusammengefasst werden und als Nettoposi-
tion an die jeweilige Investmentgesellschaft, deren Depot-
bank, einen Clearer oder einen Dritten, der mit der weite-
ren Ausfiihrung beauftragt wird, weitergeleitet werden
(Netting). MaBgebend fir den Preis des Ausfiihrungsge-
schafts ist der Wertermittlungstag, zu welchem die jewei-
lige Investmentgesellschaft bzw. deren Depotbank/Clearing
Bank den Auftrag abrechnet (Ausfiihrungszeitpunkt). Der
Ausfihrungszeitpunkt sowie der dem Ausfihrungsge-
schéft zugrunde liegende Ausfiihrungspreis liegen somit
nichtim Einflussbereich der Bank. Wird der Auftrag nicht
ausgefuhrt, so wird die Bank den Kunden hiervon unver-
zliglich informieren.

(5) Wahrung von Ein- und Auszahlungen/Umtausch
von Wahrungen

Zahlungen des Kunden an die Bank und Zahlungen der
Bank an den Kunden haben stets in EURO zu erfolgen.
Zahlungen, die in einer anderen Wahrung als EURO erfol-
gen, werden von der Bank zum jeweils aktuellen Umrech-
nungskurs in EURO umgerechnet. Beauftragt der Kunde
die Bank zum Erwerb von Fondsanteilen eines Investment-
fonds, der in einer anderen Wahrung als EURO gefthrt
wird, so ist die Bank berechtigt, den hierftir vom Kunden
angeschafften EURO-Betrag zum jeweils aktuellen Um-
rechnungskurs in die jeweilige Wéhrung umzurechnen.

25. Tauschauftrdge

Auftrdge zum Tausch von Fondsanteilen wird die Bank als
Verkaufsauftrag mit nachfolgendem separaten Kaufauftrag
behandeln. Der Kaufauftrag wird hierbei jedoch erst aus-
gefihrt, sobald der Verkaufsauftrag abgewickelt und abge-
rechnet ist. Bei Betragstduschen kann eine zeitgleiche Ab-
wicklung erfolgen.

26. Ubertragung/Auslieferung von Fondsanteilen
Ein Auftrag zur Ubertragung von Fondsanteilen zu einem
anderen Institut kann von der Bank nur hinsichtlich ganzer
Fondsanteile ausgefiihrt werden. Verbleibende Anteilbruch-
teile werden von der Bank zu Gunsten des Kunden verkauft.
Die Auslieferung effektiver Stiicke ist ausgeschlossen.

Erfiillung der Fondsanteilgeschifte
27. Erfiillung im Inland als Regelfall

Die Bank erfiillt Fondsanteilgeschafte im Inland, soweit
nicht die nachfolgenden Bedingungen oder eine anderwei-
tige Vereinbarung die Anschaffung im Ausland vorsehen.

28. Anschaffung im Inland

Bei der Erfullung im Inland wird die Bank dem Kunden,
sofern Fondsanteile zur Girosammelverwahrung bei einer
deutschen Wertpapiersammelbank zugelassen sind, aus-
schlieRlich Miteigentum an diesem Sammelbestand als
Girosammeldepotgutschrift verschaffen. Soweit die Anteile
nicht zur Girosammelverwahrung zugelassen sind, wird
dem Kunden Alleineigentum an den Anteilen verschafft.
Diese Anteile verwahrt die Gesellschaft fiir den Kunden
gesondert von ihren eigenen Bestdnden und denen Dritter
(Streifbandverwahrung).

29. Anschaffung im Ausland

(1) Anschaffungsvereinbarung

Die Bank schafft Fondsanteile im Ausland an, indem sie
Kaufauftrage in in- oder auslandischen Fondsanteilen im
Ausland ausfihrt.

(2) Einschaltung von Zwischenverwahrern

Die Bank wird die im Ausland angeschafften Fondsanteile
im Ausland verwahren lassen. Hiermit wird sie einen ande-
ren in- oder ausldndischen Verwahrer beauftragen. Die
Verwahrung der Fondsanteile unterliegt den Rechtsvor-
schriften und Usancen des Verwahrungsorts und den fdr
den oder die auslandischen Verwahrer geltenden Allge-
meinen Geschaftsbedingungen.

(3) Gutschrift in Wertpapierrechnung

Die Bank wird sich nach pflichtgeméaRem Ermessen unter
Wahrung der Interessen des Kunden das Eigentum oder
Miteigentum an den Fondsanteilen oder eine andere im
Lagerland tbliche, gleichwertige Rechtsstellung verschaf-
fen und diese Rechtsstellung treuhanderisch ftr den Kun-
den halten. Hiertiber erteilt sie dem Kunden eine Gutschrift
in Wertpapierrechnung (WR-Gutschrift) unter Angabe des
auslandischen Staates, in dem sich die Wertpapiere befin-
den (Lagerland).

(4) Deckungsbestand

Die Bank braucht die Auslieferungsanspriiche des Kunden
aus der ihm erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von ihr
im Ausland unterhaltenen Deckungsbestand zu erfiillen.
Der Deckungsbestand besteht aus den im Lagerland ftr
die Kunden und fiir die Bank verwahrten Fondsanteilen
derselben Gattung. Ein Kunde, dem eine WR-Gutschrift
erteilt worden ist, tragt daher anteilig alle wirtschaftlichen

(00)pdf.08.2011

FodB-D1006SP



und rechtlichen Nachteile und Schaden, die den Deckungs-
bestand als Folge von hoherer Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und
Naturereignissen oder durch sonstige von der Bank nicht
zu vertretende Zugriffe Dritter im Ausland oder im Zusam-
menhang mit Verfiigungen von hoher Hand des In- oder
Auslands treffen sollten.

(5) Behandlung der Gegenleistung

Hat ein Kunde nach Absatz (4) Nachteile und Schaden am
Deckungsbestand zu tragen, so ist die Bank nicht verpflich-
tet, dem Kunden den Kaufpreis zurlick zu erstatten.

Dienstleistungen im Rahmen der Depotfiihrung

30. Wiederanlage von Ausschiittungen/Barausschiittung
(1) Wiederanlage von Ausschiittungen
Ausschiittungen von Ertragnissen werden — ggf. unter Ab-
zug von einzubehaltenden Steuern — wie Einzahlungen
des Kunden behandelt; sie werden automatisch in Fonds-
anteilen des betreffenden Investmentfonds wieder ange-
legt, soweit dies der Bank méglich ist. Die Wiederanlage
erfolgt sobald die Bank die entsprechende Zahlung erhal-
ten hat zum nachst méglichen Wertermittlungstag, sofern
die Bank hierzu berechtigt ist, ohne Ausgabeaufschlag.

(2) Barausschiittungen

Der Kunde kann den Auftrag erteilen, samtliche Ausschuit-
tungsbetrdge automatisch auszuzahlen. Die Auszahlung
erfolgt, sobald die Bank die entsprechende Zahlung erhal-
ten hat. Fir die Auszahlung ist eine Referenzbankverbin-
dung zu benennen.

(3) Ausschiittungen bei Verschmelzungen

Wird ein Fonds in Einklang mit den gesetzlichen Regelun-
gen auf einen anderen Fonds (im Nachfolgenden ,aufneh-
mender Fonds" genannt) verschmolzen, werden in diesem
Zusammenhang ggf. erfolgende Ausschittungen in Antei-
len bzw. Anteilbruchteilen des aufnehmenden Fonds ange-
legt, sofern keine abweichende Weisung des Kunden vor-
liegt.

3
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. Auflésung von Investmentfonds
(1) Auflésung von Investmentfonds/Anlage des
Liquidationserloses in Geldmarkt- bzw. geldmarkt-
nahen Fonds bei fehlender Weisung
Wird ein Investmentfonds, dessen Fondsanteile im Depot
des Kunden verwahrt werden, wegen Zeitablaufs oder aus
anderen Griinden aufgeldst, so ist die Bank berechtigt,
wenn keine gegenteilige Weisung des Kunden vorliegt,
den auf die verwahrten Fondsanteile entfallenden und
einzuziehenden Liquidationserlds in Fondsanteilen eines
Geldmarkt- oder geldmarktnahen Investmentfonds dersel-
ben Anlagewéhrung anzulegen, fr den kein Ausgabeauf-
schlag berechnet wird, dessen Fondsanteile entweder von
einer deutschen Kapitalanlagegesellschaft ausgegeben
worden sind oder in der Bundesrepublik Deutschland
offentlich vertrieben werden drfen und bei denen zu
erwarten ist, dass die Grundlagen fir die Besteuerung
nach § 5 Investmentsteuergesetz ordnungsgemal verof-

fentlicht werden (transparenter Fonds). Sollte die Bank
keinen derartigen Investmentfonds in der urspriinglichen
Anlagewahrung anbieten, kann die Anlage auch in einem
auf die Anlagewahrung EURO lautenden, im Ubrigen wie
oben beschriebenen Investmentfonds erfolgen.

(2) Fortsetzung eines Auszahlplans

Hat der Kunde einen Auszahlplan fiir den untergehenden
Fonds vereinbart, wird die Bank kiinftige Auszahlungen so
lange aus dem Anteilsbestand des nach Absatz 1 ausge-
wahlten Geldmarkt- oder geldmarktnahen Fonds erbringen,
solange keine abweichende Weisung des Kunden vorliegt.

(3) Fortsetzung von Spar- und Auszahlungsplanen bei
Fondsverschmelzungen bei fehlender Weisung

Hat der Kunde einen Sparplan zu Gunsten eines Fonds ein-
gerichtet, der im Einklang mit den gesetzlichen Regelun-
gen auf einen anderen Fonds verschmolzen wird, so wird
die Bank die kiinftigen Sparraten in Anteilen des aufneh-
menden Fonds anlegen, solange keine abweichende Wei-
sung des Kunden vorliegt.

Hat der Kunde einen Auszahlplan fiir einen Fonds verein-
bart, der im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen auf
einen anderen Fonds verschmolzen wird, so wird die Bank
die kiinftigen Auszahlungen aus dem Anteilsbestand an
dem aufnehmenden Fonds erbringen, solange keine ab-
weichende Weisung des Kunden vorliegt.

Die Regelung des Absatzes (3) gilt nur, sofern der aufneh-
mende Fonds ein transparenter Fonds ist, der in der Bun-
desrepublik Deutschland zum 6ffentlichen Vertrieb zuge-
lassen ist.

32. Anlage aus Steuererstattungen in Geldmarkt- bzw.
geldmarktnahen Fonds
Die Bank tiberprtift mindestens einmal jahrlich, inwieweit
sich fir den Kunden im Zusammenhang mit der Filhrung
von Steuertdpfen steuerliche Guthaben ergeben. Die Bank
wird, wenn keine gegenteilige Weisung des Kunden vor-
liegt, das Guthaben in Fondsanteilen eines auf die Anlage-
wahrung EURO lautenden Geldmarkt- oder geldmarktna-
hen Investmentfonds anlegen, fir den kein Ausgabeauf-
schlag berechnet wird, dessen Fondsanteile entweder von
einer deutschen Kapitalanlagegesellschaft ausgegeben
worden sind oder in der Bundesrepublik Deutschland
offentlich vertrieben werden durfen und bei denen zu er-
warten ist, dass die Grundlagen fur die Besteuerung nach
§ 5 Investmentsteuergesetz ordnungsgemalS veroffent-
licht werden (transparenter Fonds).

33. Verkauf von Anteilen zur Abfiihrung von Kapital-
ertragsteuern
Bestehen Kapitalertrage, hinsichtlich derer Kapitalertrag-
steuer zu erheben ist, ganz oder teilweise nicht in Geld
(z. B. bei Verschmelzung auslandischer Investmentfonds)
oder reicht der in Geld geleistete Teil nicht zur Deckung
der Kapitalertragsteuer (ggf. nebst Zuschlagen) aus, so
kann die Bank, wenn nicht der Kunde den notwendigen

Betrag innerhalb von 8 Tagen nach Aufforderung zur Ver-
fugung stellt (Eingang innerhalb der genannten Frist auf
dem von der Bank in der Aufforderung angegebenen
Konto), Fondsanteile des betroffenen Fonds in einem Um-
fang verkaufen, dass sie die Kapitalertragsteuer (ggf. mit
Zuschlagen) abftihren kann.

34. Weitergabe von Nachrichten
Werden in den ,Wertpapiermitteilungen” Informationen
veroffentlicht, die die Fondsanteile des Kunden betreffen,
oder werden der Bank solche Informationen vom Emitten-
ten oder von ihrem auslandischen Verwahrer/Zwischen-
verwahrer Ubermittelt, so wird die Bank dem Kunden diese
Informationen zur Kenntnis geben, soweit sich diese auf
die Rechtsposition des Kunden erheblich auswirken kén-
nen (z. B. bei Fondsauflésungen) und die Benachrichti-
gung des Kunden zur Wahrung seiner Interessen erforder-
lich ist. Eine Benachrichtigung des Kunden kann unterblei-
ben, wenn die Information bei der Bank nicht rechtzeitig
eingegangen ist oder die vom Kunden zu ergreifenden
Malinahmen wirtschaftlich nicht zu vertreten sind, weil die
anfallenden Kosten in einem Missverhéltnis zu den magli-
chen Anspriichen des Kunden stehen.

. Priifungspflicht der Bank
Bei der Einlieferung von Wertpapierurkunden wird von der
Bank oder einem von ihr beauftragten Zwischenverwahrer
anhand der Bekanntmachungen in den , Wertpapiermittei-
lungen” einmalig gepriift, ob diese von Verlustmeldungen
(Opposition), Zahlungssperren und dergleichen betroffen
sind. Die Bank nimmt sie — sofern dies nach Abschluss der
Priifung maglich ist—in Girosammelverwahrung. Die
Uberpriifung auf Aufgebotsverfahren zur Kraftloserkldrung
von Wertpapierurkunden erfolgt auch nach Einlieferung.

36. Einlieferungen/Ubertrége an die Bank
Diese AGB gelten auch, wenn der Kunde der Bank in- oder
auslandische Fondsanteile zur Verwahrung effektiv einlie-
fert oder Depotguthaben von einem anderen Verwahrer
Ubertragen ldsst. Verlangt der Kunde die Verwahrung im
Ausland, wird ihm eine WR-Gutschrift nach Malkgabe der
AGB erteilt. Die effektive Finlieferung sowie ein Ubertrag ist
nur méglich, wenn die betreffenden Fondsanteile von der
Bank angeboten und —im Fall des Ubertrags — soweit ganze
Fondsanteile an die Bank Gibertragen werden. Die Bank ist
zur Annahme von effektiven Stiicken nicht verpflichtet. Sie
wird insbesondere die Annahme ablehnen, wenn ihr eine
Einlieferung bei den Lagerstellen nicht moglich ist, mit
denen sie zum Zeitpunkt der Einlieferung in vertraglichen
Beziehungen steht. Die Bank kann die Annahme von Ein-
lieferungen und Ubertrégen davon abhéngig machen, dass
der Kunde bestimmte Erklarungen abgibt und diese ggf.
auch auf Verlangen der Bank einmalig oder regelmaRig
wiederholt (z. B. beim Erwerb von US-amerikanischen
Fondsanteilen).
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Information tiber die Einrichtung zur Sicherung der Anspriiche
von Kunden (Sicherungseinrichtungen) (g ab 15.1uni 2017)

Die Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden ,Bank” ge-
nannt) wirkt freiwillig am Einlagensicherungsfonds des
Bundesverbandes deutscher Banken e. V., BurgstralRe 28,
10178 Berlin, mit und ist der gesetzlichen Entschadigungsein-
richtung deutscher Banken GmbH (EdB), Postfach 11 04 48,
10834 Berlin zugewiesen.

Einlagensicherungsfonds

Nach dem Statut des Einlagensicherungsfonds sind Verbind-
lichkeiten gegeniber Nicht-Kreditinstituten (insbesondere
Privatpersonen, Wirtschaftsunternehmen und 6ffentliche Stel-
len) in Form von Sicht-, Termin- und Spareinlagen gesichert,
und zwar je Glaubiger bis zu einer Sicherungsgrenze von 30 %
des fiir die Einlagensicherung maRgeblichen haftenden Eigen-
kapitals der Bank. Diese Sicherungsgrenze wird dem Kunden
von der Bank auf Verlangen bekannt gegeben. Sie kann auch
im Internet unter www.bankenverband.de abgefragt werden.

Bei der Berechnung der geschtitzten Verbindlichkeiten werden
alle Verbindlichkeiten gegentiber einem Glaubiger zusammen-
gerechnet. Im Rahmen der Sicherungsgrenze sind auch Zins-
anspriiche in markttblicher Hohe geschiitzt. Bei Gemein-
schaftskonten werden die geschiitzten Verbindlichkeiten den
Kontoinhabern zu gleichen Teilen zugerechnet. Sodann wer-
den zunéchst die gegentiber den einzelnen Kontomitinhabern
aus ihrer personlichen Geschéftsverbindung mit der Bank be-
stehenden Verbindlichkeiten geschitzt. Soweit diese Verbind-
lichkeiten die Sicherungsgrenze nicht ausschopfen, wird der

dem einzelnen Kontomitinhaber zustehende Anteil an dem
Gemeinschaftsguthaben fiir die Sicherung des Gemeinschafts-
guthabens verwendet.

Erganzend wird auf Nr. 20 der Allgemeinen Geschéftsbedin-
gungen der Fondsdepot Bank GmbH hingewiesen.

EdB

Die EdB schiitzt

—Einlagen bis zu einer Hohe von 100.000,00 EUR sowie

—90 % der Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschaften bis
zum maximalen Gegenwert von 20.000,00 EUR.

Einlagen sind Guthaben, die sich aus auf einem Konto verblie-
benen Betrdgen oder aus Zwischenpositionen im Rahmen der
Geschaftstatigkeit der Bank als Einlagenkreditinstitut ergeben

und von ihr aufgrund von gesetzlichen oder vertraglichen Be-

stimmungen zurtckzuzahlen sind.

Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschaften sind Verpflichtun-
gen der Bank zur Riickzahlung von Geldern, die Kunden aus
Wertpapiergeschaften geschuldet werden oder gehéren und
die fur deren Rechnung im Zusammenhang mit Wertpapier-
geschéften gehalten werden. Hierzu gehéren auch Anspriiche
von Kunden auf Herausgabe von Finanzinstrumenten, dessen
Eigenttimer diese sind und die fir deren Rechnung im Zusam-
menhang mit Wertpapiergeschéften gehalten oder verwahrt
werden. Zu diesen Finanzinstrumenten gehéren neben sonsti-
gen Wertpapieren insbesondere Investmentanteilscheine.

Bei der Berechnung der Hohe des Entschadigungsanspruchs
ist der Betrag der Einlagen oder Gelder und der Marktwert der
Finanzinstrumente bei Eintritt des Entschddigungsfalls zu-
grunde zu legen. Der Entschadigungsanspruch umfasst im
Rahmen obiger Obergrenzen auch Anspriiche auf Zinsen. Die
Obergrenze bezieht sich auf die Gesamtforderung des Clau-
bigers gegen die Bank, unabhangig von der Zahl der Konten
oder Depots. Bei Gemeinschaftskonten oder -depots ist fiir die
Obergrenze der jeweilige Anteil des einzelnen Konto- oder
Depotinhabers maligeblich.

Ein Entschddigungsanspruch besteht nicht, soweit Einlagen
oder Gelder nicht auf die Wéhrung eines EU-Mitgliedstaates
oder Euro lauten. Ferner sind Kunden wie beispielsweise Kre-
ditinstitute und Finanzdienstleister, Versicherungsunterneh-
men, mittlere und grofe Kapitalgesellschaften sowie Unter-
nehmen der 6ffentlichen Hand nicht geschiitzt.

Zu naheren Informationen verweisen wir auf die Regelungen
des Einlagensicherungs- und Anlegerentschadigungsgesetzes
in seiner aktuellen Fassung. Auf Wunsch stellen wir lhnen
gerne weitere Informationen zur Verfiigung.

Konkurrenz zwischen Einlagensicherungsfonds und EdB
Der Einlagensicherungsfonds erbringt Entschédigungsleistun-
gen nur sofern und soweit der Gldubiger nicht durch die EdB
entschadigt wird.

Erlauterungen zur Verwahrung von Wertpapieren (gitigab 1. september 2010

Die Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden ,Bank” ge-
nannt) fiihrt Depots fiir Kunden in denen Investmentanteile —
eine bestimmte Art von Wertpapieren — verwahrt und verwal-
tet werden. Die Verwahrung von Wertpapieren erfolgt gemaR3
den Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Fondsdepot Bank
GmbH (im Nachfolgenden , AGB" genannt). Inlandische Wert-
papiere werden regelmaRig bei einer Kapitalanlagegesell-
schaft, einem Kreditinstitut oder einer deutschen Wertpapier-
sammelbank (z. B. Clearstream Banking Frankfurt) verwahrt.
Auslandische Wertpapiere werden in der Regel im Heimat-
markt des betreffenden Papiers oder in dem Land verwahrt, in
dem der Kauf getatigt wurde. In welchem Land die jeweiligen
Wertpapiere verwahrt werden, teilt die Bank auf der Wertpapier-

abrechnung mit. An den Wertpapieren, die wie zuvor beschrie-
ben verwahrt werden, erhalt der Kunde Eigentum bzw. eine
eigentumsahnliche Rechtsstellung (vgl. Nr. 29 der ACB). Da-
durch ist der Kunde nach der MaRgabe der jeweils geltenden
auslandischen Rechtsordnung vor dem Zugriff Dritter auf seine
Wertpapiere geschiitzt. Im Ubrigen haftet die Bank bei der Ver-
wahrung von Wertpapieren nach Nr. 29 Absatz (4) der AGB.

Die Bank unterhalt unter anderem Beziehungen zu auslandi-
schen Lagerstellen in folgenden Landern: Danemark, Frank-
reich, GroRbritannien, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Oster-
reich, Schweiz.

Die bei der Bank fir den Kunden verwahrten Investmentanteile

unterliegen besonderem gesetzlichen Schutz. Cesetzliche Be-
stimmungen sehen u. a. vor, dass die Investmentfondsanteile
des Kunden nicht Eigentum der depotfiihrenden Stelle, hier
also der Bank, sind. Im Fall der Insolvenz der Bank waren die bei
ihr fir den Kunden verwahrten Investmentanteile nicht Teil der
Insolvenzmasse der Bank. Der Gesamtwert der fiir den Kunden
bei der Bank verwahrten Investmentanteile ist somit nicht
deckungsgleich mit dem maglichen Ausfallrisiko des Kunden
im Insolvenzfall der Bank. Eine Gegentiberstellung des Gesamt-
wertes der fiir den Kunden bei der Bank verwahrten Invest-
mentanteile mit einer Hochstgrenze aus einer Entschadi-
gungseinrichtung ldsst daher keine Riickschltsse auf das fur
den Kunden bestehende Ausfallrisiko zu.
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Informationen zum Fernabsatz von Finanzdienstleistungen gemaR
§§ 312 b ff. BGB in Verbindung mit Artikel 246 EGBGB (giitig ab 1.1ui 2011)

Name und ladungsfahige Anschrift des Unternehmens

Fondsdepot Bank GmbH
Windmihlenweg 12
95030 Hof

(im Nachfolgenden ,Bank” genannt)
Telefon: +49 (0) 9281 7258-3000
Telefax: +49 (0) 9281 7258-46118
info@fondsdepotbank.de

www.fondsdepotbank.de

Die Bank wird gesetzlich vertreten durch ihre
Geschéftsfiihrer:

Andreas Bittner, J6rg Brand, Andreas Povel

Sitz und Register

Der Sitz der Bank ist Hof/Saale.

Die Bank ist im Handelsregister beim Amtsgericht Hof/Saale
unter der Nummer HRB 2018 eingetragen.

Zustandige Aufsichtsbehorde

Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht
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www.bafin.de

Hauptgeschaftstatigkeit

Die Bank fihrt als Kreditinstitut Depots fur Kunden, in denen
Investmentfondsanteile in- und auslandischer Kapitalanlagege-
sellschaften verwahrt werden. Die Kunden der Bank haben die
Méglichkeit, Kauf-, Verkaufs- und Tauschauftrage tber das bei
der Bank geftihrte Depot durchzufiihren. Dariiber hinaus bietet
die Bank Beratern und Kapitalanlagegesellschaften Abwick-
lungsdienstleistungen an. Ferner werden Kundengelder als Ein-
lagen entgegengenommen.

Anwendbares Recht, Gerichtsstand

Der Vertragsschluss und die gesamte Ceschaftsbeziehung zwi-
schen dem Kunden und der Bank unterliegen deutschem
Recht. Gerichtsstand ftr Klagen gegen die Bank ist Hof/Saale.

Vertragssprache

Malkgebliche Sprache fr das Vertragsverhaltnis und die ge-
samte Kommunikation mit dem Kunden ist fiir die Dauer der
Geschéftsbeziehung die deutsche Sprache.

Information iiber das Zustandekommen des Vertrages
Der Kunde gibt gegeniiber der Bank mit dem ausgefullten und
unterzeichneten Depoter6ffnungs- und ggf. Kontoeréffnungs-
antrag ein bindendes Angebot auf Abschluss eines Depot- und
ggf. Kontovertrages ab. Nach dem Zugang dieses Angebotes
bei der Bank kommt der Depot- und ggf. Kontovertrag durch
die Annahme durch die Bank zustande. Der Kunde verzichtet
gemald § 151 BGB auf den Zugang der Annahmeerklarung der
Bank. Nach Durchfthrung einer ggf. erforderlichen Legitima-
tionsprifung bestatigt die Bank den Abschluss des Depot- und
ggf. Kontovertrages in einem gesonderten Schreiben.

Wesentliche Merkmale der Dienstleistung

1. Depotvertrag: Die Bank wird nach erfolgter Legitimation
des Kunden ein Depot und ggf. erforderliche Unterdepots er-
6ffnen. Im Rahmen des mit der Bank geschlossenen Depotver-
trages verwahrt die Bank die vom Kunden erworbenen Invest-
mentfondsanteile. Der Erwerb und die VerduRerung von Invest-
mentfondsanteilen erfolgt durch Kommissionsgeschaft. Der
Kunde erteilt der Bank den Auftrag, Investmentfondsanteile zu
erwerben oder zu verauRern. In der Folge wird sich die Bank be-
muihen, fir Rechnung des Kunden mit Investmentgesellschaf-
ten oder sonstigen Fondsanteile ausgebenden Stellen, ein ent-
sprechendes Ausfihrungsgeschaft abzuschlieBen. Nach der
Abwicklung der Kauf-/Verkaufstransaktion erhalt der Kunde
eine Abrechnung von der Bank.

2. Geldkonto: Soweit dieser Service angeboten wird, wird das
Geldkonto in laufender Rechnung in Verbindung mit einem
Depot gefiihrt. Das Geldkonto dient als Anlagekonto und Ver-
rechnungskonto fiir das Depot. Das Geldkonto kann nicht als
allgemeines Zahlungsverkehrskonto verwendet werden. Eine
feste Laufzeit wird nicht vereinbart. Der Kunde kann jederzeit
tiber das Guthaben auf dem Geldkonto verfiigen. Die jeweils
gliltigen Konditionen, insbesondere der Zinssatz, kann dem
Internet unter www.fondsdepotbank.de entnommen werden
oder jederzeit telefonisch bei der Bank erfragt werden.

Zahlung und Erfiillung des Vertrages

1. Depotvertrag: Die Bank erfillt ihre Verpflichtung aus dem
Depotvertrag durch Bereitstellung und Fiihrung eines Depots
und Verwahrung der vorhandenen Investmentfondsanteile
sowie durch Ausfiihrung von Kundenauftragen zum Erwerb
oder zur Veraulerung von Investmentfondsanteilen im Rah-
men eines Kommissionsgeschéftes. Die hierfiir zu entrichtende
Gebiihr sowie die Gebuhren fiir weitere Leistungen der Bank
sind dem jeweils aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis zu
entnehmen. Die Gebiihr fir die Verwahrung und Verwaltung
der im Depot verbuchten Investmentfondsanteile wird fiir das
jeweils laufende Jahr Anfang Januar (bzw. bei unterjahrig ercff-
neten Depots anteilig pro angefangenem Monat im ersten
Monat des auf den Eréffnungstermin folgenden Kalenderquar-
tals) erhoben.

2. Geldkonto: Die Bank erfiillt ihre Verpflichtung aus dem
Geldkonto durch Bereitstellung und Fiihrung eines Geldkontos
in laufender Rechnung. Verfligungen tiber das Guthaben auf
dem Geldkonto kénnen nur in Form von Uberweisungen zu
Gunsten des/der bei der Bank hinterlegten Referenzkontos/
Referenzkonten oder durch Auftrage an die Bank zum Erwerb
von Investmentfondsanteilen erfolgen. Guthabenzinsen, Erlose
aus Wertpapiergeschaften und sonstige Gutschriften aus dem
Depotvertrag konnen dem Geldkonto gutgeschrieben werden.
Die Bank ist berechtigt, das Geldkonto mit Zinsen fiir geduldete
Uberziehungen und Entgelten aus der Geschaftsverbindung zu
belasten.

Vertragliche Kiindigungsbedingungen

1. Depot- und Kontovertrag: Die Regelungen zur Kiin-
digung des Depot- und Kontovertrages ergeben sich aus
Nr. 18 und 19 der Allgemeinen Ceschaftsbedingungen der
Fondsdepot Bank GmbH.

2. Investmentfondsanteile: Die Regelungen tber die
Kindigung und Auflosung des jeweiligen Investmentfonds
sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Preise

1. Depot- und Kontovertrag: Fir Zinsen und Entgelte im
Zusammenhang mit der Depotfiihrung gilt das jeweils aktuelle
Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank. Zinsen und Entgelte
kénnen im Laufe der Geschaftsbeziehung Anderungen unter-
liegen. Das jeweils gtiltige Preis- und Leistungsverzeichnis kann
der Kunde bei der Bank anfordern.

2. Investmentfondsanteile: Beim Erwerb bzw. der VerauRe-
rung von Investmentfondsanteilen kann ein Ausgabeaufschlag
bzw. ein Riicknahmeabschlag anfallen. Dartber hinaus kénnen
jahrliche Gebuhren fir die Verwahrung der Fonds erhoben wer-
den. Angaben zur Hohe des Ausgabeaufschlages bzw. Riick-
nahmeabschlages und der jéhrlich anfallenden Vergiitungen
sind in den jeweiligen Verkaufsprospekten der Fonds enthalten.

Steuern
Far einen in Deutschland unbeschréankt steuerpflichtigen Pri-
vatanleger gilt:

Ertrdge aus Anteilen an Investmentvermaégen kénnen als Kapi-
taleinkinfte ertragsteuerpflichtig sein.

Ebenfalls ertragsteuerpflichtig sind regelméaRige Gewinne aus
der VerduRerung (einschlieRlich der Riickgabe) von Investment-

anteilen; solche Gewinne kénnen gegebenenfalls auch bei z. B.
FondsschlieBungen oder -verschmelzungen sowie bei Anteils-
Ubertragen anfallen. Fir Gewinne aus der VerduRerung von
Investmentanteilen, die vor dem 1. Januar 2009 erworben wur-
den, gilt dies grundsatzlich nur, wenn diese Anteile binnen eines
Jahres seit Erwerb wieder verauRert werden; fir bestimmte
Investmentanteile gelten insofern jedoch Besonderheiten. In
jedem Falle bei VerauRerung eines Investmentanteils ertrag-
steuerpflichtig sind sog. Zwischengewinne.

Soweit im Rahmen der Kontofiihrung Guthabenzinsen anfal-
len, sind diese Einkiinfte steuerpflichtig.

Abhdngig vom jeweils geltenden Steuerrecht (In- oder Aus-
land) kdnnen bei der Zahlung von Ertragen, VerauRerungserlo-
sen und Guthabenzinsen Kapitalertrag- und/oder sonstige
Steuern anfallen, die an die jeweilige Steuerbehdrde abgefuihrt
werden und daher den an den Kunden zu zahlenden Betrag
mindern.

Die dargestellte steuerliche Behandlung kann sich dndern. Bei
Fragen zur steuerlichen Behandlung einer Anlage in Invest-
mentanteile oder auf dem Geldkonto sollte der Kunde sich an
die fur ihn zustandige Steuerbehérde bzw. an seinen steuerli-
chen Berater wenden.

Hinweis auf Risiken und Preisschwankungen

1. Depotvertrag: Investmentfondsanteile unterliegen preisli-
chen Schwankungen. Es besteht das Risiko sinkender Anteil-
preise, denn bei in Investmentvermogen gehaltenen Vermo-
genswerten spiegeln sich Wertverluste im Fondsanteilspreis
wider. Auf solche Preisschwankungen und Wertverdnderungen
auf dem Finanzmarkt hat die Bank keinen Einfluss. Die Entwick-
lung der Anteilpreise in der Vergangenheit erlaubt keine Prog-
nose fir die Zukunft.

2. Geldkonto: Zinsen auf dem Geldkonto unterliegen Verén-
derungen. Der Service Geldkonto kann von der Bank eingestellt
werden.

Widerrufsbelehrung fiir den Kunden

Widerrufsrecht bzgl. des Depotvertrages

Der Kunde kann seine auf die Eréffnung des Depots gerich-
tete Vertragserklarung innerhalb von zwei Wochen ohne
Angabe von Griinden in Textform widerrufen. Die Frist be-
ginnt friihestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung
der Widerrufsfrist gentigt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs.

Der Widerruf ist zu richten an:
Fondsdepot Bank GmbH
95025 Hof

Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits

empfangenen Leistungen zuriickzugewahren und ggf.
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Kann
der Kunde die empfangenen Leistungen ganz oder teil-
weise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurtick-
gewahren, muss er insoweit ggf. Wertersatz leisten.

Ende der Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht bzgl. Investmentfondsanteile

Bei dem Kauf oder Verkauf von Investmentfondsanteilen
besteht kein Widerrufsrecht nach den Vorschriften tber
Fernabsatzvertrage, da deren Preis auf dem Finanzmarkt
Schwankungen unterliegt, auf die die Bank keinen Einfluss
hat.

Der Kunde kann den Kauf oder Verkauf von Investment-
fondsanteilen jedoch nach § 126 InvG widerrufen.

Weitere Informationen zum Widerrufsrecht nach § 126
InvG sind in den Depoteréffnungsunterlagen abgedruckt.

Erfolgt der Kauf von Investmentanteilen durch mindliche Ver-
handlungen auRerhalb der standigen Ceschaftsraume desjeni-
gen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, so
kann der Kaufer seine Erklarung tber den Kauf binnen einer
Frist von zwei Wochen der Investmentgesellschaft gegentiber
in Textform widerrufen (Widerrufsrecht); dies gilt auch dann,
wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf ver-
mittelt, keine sténdigen Geschaftsraume hat. Handelt es sich
um ein Fernabsatzgeschafti. S. d. § 312 b des Biirgerlichen
Gesetzbuchs, so ist bei einer Erbringung von Finanzdienstleis-
tungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unter-
liegt, ein Widerruf nach den Vorschriften iber Fernabsatzver-
trage ausgeschlossen.

Zur Wahrung der Frist gentigt die rechtzeitige Absendung der

Recht auf Widerruf gemaR § 126 InvG

Widerrufserklarung. Der Widerruf ist gegentber der Fondsde-
pot Bank GmbH, Windmiihlenweg 12, 95030 Hof in Textform
unter Angabe der Person des Erklarenden einschlielich dessen
Unterschrift zu erklaren, wobei eine Begriindung nicht erforder-
lich ist. Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durch-
schrift des Antrags auf Vertragsschluss dem Kéufer ausgehén-
digt oder ihm eine Kaufabrechnung tibersandt worden ist und
darin eine Belehrung tber das Widerrufsrecht wie die vorliegen-
de enthalten ist. Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast
den Verkaufer.

Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkaufer
nachweist, dass entweder der Kdufer die Anteile im Rahmen
seines Gewerbebetriebes erworben hat oder er den Kaufer zu
Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile gefiihrt haben,

aufgrund vorhergehender Bestellung gemél § 55 Absatz 1 der
Gewerbeordnung aufgesucht hat.

Ist der Widerruf erfolgt und hat der Kaufer bereits Zahlungen
geleistet, so ist die Investmentgesellschaft verpflichtet, dem
Kaufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Riickiibertragung
der erworbenen Anteile, die bezahlten Kosten und einen Betrag
auszuzahlen, der dem Wert der Anteile am Tage nach dem Ein-
gang der Widerrufserkldrung entspricht.

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

Die vorstehenden Ausflihrungen gelten entsprechend beim
Verkauf von Anteilen durch den Anleger.

Ende der Widerrufsbelehrung
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Transparenz schaffen — die Basis fiir eine langfristig

erfolgreiche Geschaftsbeziehung itigab 1. April 2010)

Wir sind davon tiberzeugt, dass langfristiger Unternehmens-
erfolg von der Fahigkeit abhdngt, geschaftliche Beziehungen
nachhaltig und verantwortungsvoll zu gestalten. Einen wesent-
lichen Aspekt fr eine langfristig erfolgreiche Geschaftsbezie-
hung sehen wir darin, den Interessen unserer Kunden eine hohe
Prioritdt einzurdumen und (potenzielle) Interessenkonflikte fair
zu regeln. Dennoch bleibt es nicht aus, dass in Einzelfallen die
berechtigten Interessen unserer Kunden und unsere eigenen
Interessen als betriebswirtschaftlich agierendes Unternehmen
in Konkurrenz zueinander stehen. Der Umgang hiermit ist bei
uns von dem Grundsatz der fairen und angemessenen Hand-
habung dieser Interessenkonflikte gepragt. So gilt es, Interessen-
konflikte zwischen Kunden, zwischen Kunden und der Fonds-
depot Bank GmbH (im Nachfolgenden ,Bank” genannt) oder
innerhalb der Xchanging Gruppe zu vermeiden. Das Interesse
unserer Kunden genieRt hierbei grundsatzlich Vorrang. Vor die-
sem Hintergrund haben wir fir uns und unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter angemessene MaRnahmen und Grund-
satze aufgestellt, um dieser Verantwortung gerecht zu werden.

Danach unterliegen beispielsweise sowohl die persénlichen
Wertpapiergeschafte unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
als auch die Wahrnehmung von Mandaten und Nebentétigkei-
ten bei anderen Unternehmen (sowohl intern als auch extern)
durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter strengen Vor-
schriften und Kontrollen, damit Informationen, zu denen unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zugang haben, nicht unrecht-
maRig zum eigenen Vorteil genutzt werden kdnnen.

Trotz dieser und anderer Malsnahmen kann die Entstehung von
Interessenkonflikten nicht in allen Einzelféllen ausgeschlossen
werden. Wir sind davon tiberzeugt, dass im Rahmen einer fairen
Geschaftsbeziehung ein offener und ehrlicher Umgang mit die-
ser Tatsache notwendig ist und méchten lhnen daher die nach-
folgenden Umsténde transparent machen, die grundsatzlich

geeignet sein konnten, einen Interessenkonflikt zu begriinden.

Ein solcher kann unter Umstanden aus der Tatsache resultieren,
dass wir im Zusammenhang mit der Depotfihrung und der
Abwicklung von Auftrdgen eine zeitanteilige Bestandsvergtitung
von den die jeweiligen Fonds auflegenden Investmentgesell-
schaften erhalten, solange die Fondsanteile bei uns verwahrt
werden. Die Hohe dieser zeitanteiligen Vergtitung berechnet
sich in der Regel als prozentualer Anteil des jeweiligen Wertes
der verwahrten Fondsanteile und betragt — je nach Investment-
gesellschaft und Investmentfonds — bis zu 1,9% p. a. Diese Ver-
gutungen konnen je nach Investmentgesellschaft und Invest-
mentfonds unterschiedlich sein, sodass es nicht grundsatzlich
auszuschlieBen ist, dass neben der Produktqualitat auch die
Héhe dieser Provision fur die Aufnahme eines Fonds in unsere
Produktpalette ausschlaggebend sein kann. Wir sind jedoch der
Uberzeugung, dass langfristiger Erfolg nur mit herausragenden
Produkten moglich ist, sodass wir stets darauf achten, Ihnen
eine hochwertige Angebotspalette zu prasentieren.

Auch mochten wir Sie darauf hinweisen, dass Dezimalstellen
bei der Berechnung der Stticke im Vergleich zur Preisfeststel-
lung der Fondsgesellschaft mitunter nur verkirzt dargestellt
werden. Hierbei erfolgt eine kaufménnische Rundung auf drei
Dezimalstellen.

Zudem unterliegen auch unsere Vertriebspartner moglicher-
weise Interessenkonflikten. Solche kénnen aus der Tatsache re-
sultieren, dass wir den Vertriebspartnern fir ihre Dienstleistun-
gen in Abhangigkeit zu den vermittelten Investmentfonds eine
zeitanteilige Bestandsvergiitung sowie ggf. bis zu 100% des
Ausgabeaufschlages gewahren oder Sachleistungen, wie z. B.
Schulungen, zukommen lassen. Die Hohe dieser zeitanteiligen
Bestandsvergiitung berechnet sich in der Regel als prozentua-
ler Anteil des jeweiligen Wertes der verwahrten Fondsanteile

und betragt - je nach Investmentgesellschaft und Investment-
fonds —bis zu 1,5% p. a. Diese Vergitungen kdnnen je nach
Investmentgesellschaft und vermitteltem Investmentfonds
unterschiedlich sein, sodass die Maglichkeit besteht, dass die
Hohe der Provision oder die Art der Sachleistung die von den
Vertriebspartnern getétigten Dienstleistungen beeinflussen
konnen. Da wir diese Verglitungen aus den unsererseits von
den Investmentgesellschaften erhaltenen Provisionen weiter-
geben, entstehen lhnen hierdurch keine zusatzlichen Kosten.

Bei zeitlich befristeten Sparplanen mit einer Kostenvorausbelas-
tung wird Ihnen fir den vergtnstigten Erwerb von Fondsantei-
len eine Abschlussgebiihr berechnet. Die Hohe der Abschluss-
gebuhr kann unter anderem von dem gewahlten Fonds, der
Hohe des regularen Ausgabeaufschlages sowie der Laufzeit des
Sparplans abhangen. Unsere Vertriebspartner erhalten als Ver-
guitung bis zu 100% der Abschlussgebuhr, was unsere Ver-
triebspartner bei der Produktauswahl beeinflussen konnte. Ob
und inwieweit unsere Vertriebspartner weiteren Interessen-
konflikten unterliegen, ist uns nicht bekannt und hangt im Ein-
zelfall von dem Geschéftsmodell des Vertriebspartners ab.

AbschlieBend mochten wir Sie dariber informieren, dass wir
Transaktionen in Fondsanteilen grundsatzlich tber die jeweili-
gen Investmentgesellschaften abwickeln. Auch wenn Gber
andere Bezugsquellen, wie z. B. Gber die Borse, im Einzelfall
gunstigere Erwerbskonditionen méglich sein sollten, sehen wir
diese Art der Abwicklung unter Ber(cksichtigung aller Umstén-
de als die fur Sie vorteilhaftere Abwicklung an.

Nahere Informationen — insbesondere zu den von der Bank
erhaltenen und gewdhrten Vergltungen — kdnnen Sie bei uns
anfordern.

Geldanlage ist Vertrauenssache. Dieser Verantwortung sind wir
uns bewusst und nehmen diese Verantwortung gerne an.

Besondere Bedingungen fiir die Nutzung des InfoManager (itig ab 1. April 2010)

1. Abweichung und Ergdanzung
Fur die Nutzung des InfoManager gelten in Abweichung
und Erganzung zu den Allgemeinen Geschaftsbedingun-
gen der Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden , AGB"
genannt) diese Besonderen Bedingungen.

2. Hinterlegung von Dokumenten, Verzicht auf

postalischen Versand

Die Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden , Bank”

genannt) stellt dem Kunden alle Dokumente, Mitteilungen

und Erklérungen, die im Rahmen der bankméRigen Ce-
schaftsbeziehung anfallen und fir die nicht ausdrticklich
die Schriftform vorgeschrieben ist (im Nachfolgenden

,Dokumente" genannt), im InfoManager zur Verfigung.

Hierunter fallen insbesondere AGB-Anderungen, Mitteilun-

gen Uber Zinssatzanderungen und Depotabrechnungen.

Der Kunde kann die im InfoManager hinterlegten Doku-

mente ansehen, ausdrucken und herunterladen.

2.2 Der Kunde verzichtet ausdriicklich auf den postalischen
Versand der fiir das Depot in den InfoManager eingestell-
ten Dokumente.

2.3 Die Bank behélt sich vor, Dokumente postalisch bzw. auf
andere Weise dem Kunden zur Verfligung zu stellen, wenn
dies gesetzliche Vorgaben erforderlich machen oder es
aufgrund anderer Umstande unter Berticksichtigung der
Anlegerinteressen zweckmaRig erscheint, weil z. B. der
InfoManager zeitweise nicht zur Verfiigung steht. Die Bank
behalt sich vor, die Auswahl der in den InfoManager einzu-
stellenden Dokumente zu dndern.

2.

3. Kontrollpflicht, Information des Kunden
3.1 Der Kunde ist verpflichtet, den InfoManager auf den Ein-

gang neuer Dokumente zu kontrollieren, die hinterlegten
Dokumente abzurufen sowie deren Inhalt zu iberprifen.
Die Kontrolle ist regelmaRig, insbesondere jedoch dann
vorzunehmen, wenn aufgrund eines zuvor erteilten Auf-
trages mit der Einstellung neuer Dokumente zu rechnen
ist. Eventuelle Unstimmigkeiten sind der Bank unverztglich
anzuzeigen.

3.2 Die Bank wird den Kunden bei Einstellung eines neuen
Dokuments per E-Mail hiertiber informieren. Diese E-Mail
dient jedoch lediglich der Information und entbindet den
Kunden nicht von seiner Kontrollpflicht.

3.3 Dokumente, die dem Kunden im InfoManager hinterlegt
werden, gelten mit Einstellung und der Méglichkeit des
Abrufs als zugegangen.

4. Verfiigbarkeit, Unveranderbarkeit von Dokumenten,
Haftung, Anerkennung der Dokumente durch Steuer-
und Finanzbehdrden

4.1 Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Verfiigbarkeit des
InfoManager aufgrund von Stérungen von Netzwerk oder
Telekommunikationsverbindungen, héherer Gewalt, auf-
grund von fir den reibungslosen Betriebsablauf erforder-
lichen Wartungsarbeiten oder sonstiger Umsténde einge-
schrankt oder zeitweise ausgeschlossen sein kann.

4.2 Die in den InfoManager eingestellten Dokumente werden
dem Kunden im PDF-Format zur Verfiigung gestellt. Die
Bank garantiert die Unverdnderbarkeit der Daten, sofern die
Daten im InfoManager gespeichert oder aufbewahrt wer-
den. Werden Dokumente auRerhalb des InfoManager ge-
speichert, aufbewahrt oder in veranderter Form in Umlauf
gebracht, wird die Bank hierftr keine Haftung tibernehmen.

4.3 Die Anerkennung der im InfoManager gespeicherten Doku-
mente durch Steuer- oder Finanzbehorden kann durch die
Bank nicht gewahrleistet werden. Eine vorherige Erkundi-
gung beim zustandigen Finanzamt obliegt dem Kunden.

5. Dauer der Hinterlegung
Im InfoManager werden die Dokumente des laufenden
sowie des vorherigen Kalenderjahres vorgehalten. Jeweils
zum Kalenderjahreswechsel wird die Bank die Dokumente
des vorvergangenen Jahres automatisch und ohne zusatz-
liche Mitteilung an den Kunden aus dem InfoManager ent-
fernen.

6. Kiindigung, Beendigung der Geschaftsbeziehungen
Der Kunde kann ohne Angabe von Griinden die Nutzung
des InfoManager jederzeit schriftlich kiindigen. Ab Zugang
der Ktindigung zuzuglich einer angemessenen Bearbei-
tungszeit werden alle Dokumente per Post an die vom Kun-
den angegebene Adresse versendet.

6.2 Die Bank kann die Nutzung des InfoManager mit einer Frist
von zwei Monaten kiindigen. Das Recht zur auRerordent-
lichen Kiindigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon un-
berthrt. Sémtliche nach Wirksamwerden der Kiindigung
erstellten Dokumente werden gemal? den AGB dem Kun-
den postalisch zugesandt.

6.3 Der Kunde verpflichtet sich, bis zum Wirksamwerden der
Ktindigung bzw. zur Beendigung der Ceschaftsbeziehung
alle im InfoManager gespeicherten Dokumente zu kontrol-
lieren und diese eventuell auszudrucken oder abzuspei-
chern. Eine Verpflichtung zum nachtraglichen unentgelt-
lichen Versand von den zu diesem Zeitpunkt in den Info-
Manager eingestellten Dokumenten besteht nicht.

SN
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Preis- und Leistungsverzeichnis (giig ab 3. /anuar 2011)

Preisangaben inkl. MwSt. (siehe auch Nr. 13 der Allgemeinen
Geschéftsbedingungen der Fondsdepot Bank GmbH [im Nach-
folgenden , ACB" genannt]).

Depotfiihrungsentgelte/Zinssdtze

Fondsdepot

Fur die Verwahrung und Verwaltung der im Fondsdepot aufer-
halb eines vermégenswirksamen Sparvertrages (im Nachfolgen-
den ,VL-Vertrag" genannt) oder Einsteiger-Depots verbuchten
Investmentanteile bzw. bei Fortfiihrung des Fondsdepots nach
Ablauf der Sperrfrist eines VL-Vertrages oder dem Wegfall der
Voraussetzungen fiir ein Einsteiger-Depot erhebt die Fondsdepot
Bank GmbH (im Nachfolgenden ,Bank” genannt) ein pauschales
Entgelt nach folgender Staffel: Werden am Stichtag Investmentan-
teile von bis zu 3 verschiedenen Fonds/Teilfonds/Fondsanteil-
klassen im Fondsdepot verwahrt und verwaltet, betragt das Ent-
gelt 25,00 EUR p. a.; werden am Stichtag Investmentanteile von
mehr als 3 verschiedenen Fonds/Teilfonds/Fondsanteilklassen
im Fondsdepot verwahrt und verwaltet, betragt das Entgelt
45,00 EUR p. a.

Stichtag fur die Feststellung der Entgelthéhe ist bei

—unterjéhriger Verbuchung zusatzlicher Investmentanteile
bzw. unterjéhriger Eréffnung des Fondsdepots oder unterjahriger
Fortfiihrung eines VL-Fondsdepots der letzte Bankarbeitstag des
Kalenderquartals, in dem die Verbuchung bzw. Eréffnung
oder Fortfiihrung erfolgt ist,

—bereits zu Jahresbeginn bestehenden Fondsdepots der letzte
Bankarbeitstag des abgelaufenen Kalenderjahres.

Kriterium fur die Verschiedenheit eines Fonds/Teilfonds/einer
Fondsanteilklasse ist das Vorliegen einer eigenen ISIN [Interna-
tional Securities Identification Number (Internationale Wertpa-
pierkennnummer)].

Das Entgelt fiir das jeweils laufende Jahr wird Anfang Januar
erhoben. Bei unterjahrig eréffneten Fondsdepots, bei unterjahriger
Verbuchung zusétzlicher Investmentanteile, unterjéhriger Fort-
fuhrung eines VL-Fondsdepots oder unterjahrigen Wegfalls der
Voraussetzungen fir ein Einsteiger-Depot wird das Entgelt fiir das
verbleibende Kalenderjahr anteilig pro angefangenem Monat
im ersten Monat des auf den Er6ffnungs-, Verbuchungs- bzw.
Fortfihrungstermin folgenden Kalenderquartals erhoben.

Einsteiger-Depot

Abweichend zum Fondsdepot betrdgt das Entgelt fiir ein Ein-
steiger-Depot 15,00 EUR p. a. Bei Wegfall der Voraussetzungen
fur ein Einsteiger-Depot erhebt die Bank die Gebiihren entsprech-
end einem Fondsdepot.

VL-Fondsdepot

Abweichend zum Fondsdepot erhebt die Bank fir die Vertragslauf-
zeitim Rahmen eines VL-Vertrages und VL-Anschlussvertra-
ges ein einmaliges Entgelt von 84,00 EUR, das nach Ablauf

der Sperrfrist oder im Falle einer vorzeitigen Verfligung tiber
den im Rahmen dieses VL-Vertrages erworbenen Bestandes fal-
lig wird. Wird das VL-Fondsdepot anschlieRend fortgefiihrt, erhebt
die Bank jahrliche Gebuhren entsprechend einem Fondsdepot.

Geldkonto
Die Kontofiihrung ist kostenlos. Die Filhrung eines Geldkontos
ohne Depot wird nicht angeboten.

Zinssatze fir das Geldkonto

Die Zinssatze fiir EUR —Einlagen, fur USD — Einlagen und fir
geduldete Uberziehungen darf die Bank jederzeit frei festlegen.
Der Kunde kann den aktuellen Zinssatz dem Internet unter
www.fondsdepotbank.de entnehmen oder per Telefon erfragen.

Sonstige Entgelte und Auslagen

Auszahlung per Verrechnungsscheck, telegrafische Uberwei-
sung, Uberweisung in Lander auRerhalb der EU, Erstellung von
Duplikaten (je Duplikat), Bearbeitung von Postretouren*, Be-
arbeitung von Riicklastschriften®, Anschriftenermittlung*

jeweils 15,00 EUR

Auflistung von Umsétzen friiherer Jahre je Kalenderjahr**,
Nacherstellen von Steuerbescheinigungen**, Bearbeitung von
Verpfandungen (ausgenommen Mietkaution)

jeweils 20,00 EUR

Abwicklung von Nachlassen, Einlieferung von effektiven

Stticken (je eingelieferte Gattung)
jeweils 50,00 EUR

Sollte der Bank auf ausdriicklichen Wunsch bzw. im mutmaf-
lichen Interesse des Kunden erheblicher Bearbeitungsaufwand
entstehen, so wird die Bank diesen Bearbeitungsaufwand mit
50,00 EUR pro angefangener Stunde in Rechnung stellen.

Sollte es im Zusammenhang mit Forderungen gegentiber dem
Kunden zu Zahlungsverzogerungen kommen, erhebt die Bank
fur die Bearbeitung der 2. und 3. Mahnung* jeweils eine
Gebiihrin Hohe von 5,00 EUR.

Die Bank weist darauf hin, dass dem Kunden Gber die im Preis-
und Leistungsververzeichnis bzw. in den AGB aufgefiihrten

Kosten hinaus noch weitere Kosten und Steuern entstehen kon-
nen, die nicht von der Bank gezahlt oder von der Bank in Rech-
nung gestellt werden.

Wichtige Hinweise

Die Bank erhélt fur ihre Dienstleistungen im Zusammenhang
mit dem Vertrieb und der Vermittlung von Fondsanteilen
neben der Provision gemaR Nr. 13 Absatz (1) Satz 1 der AGB
von den jeweiligen Fondsgesellschaften zeitanteilige Bestands-
vergitungen aus der der jeweiligen Fondsgesellschaft zuflie-
Benden Verwaltungsvergutung oder sonstigen Bestandsvergi-
tung. Die Hohe dieser zeitanteiligen Bestandsvergiitung wird
auf Grundlage des von der Bank verwahrten Anteilbestandes als
Prozentsatz des Anteilwertes berechnet und betrdgt — je nach
Fondsgesellschaft und Investmentfonds — bis zu 1,9 % p. a. des
Anteilwertes.

Die Bank gewahrt ihren Vertriebspartnern neben einer einma-
ligen Vergtitung in Hohe von bis zu 100 % der ihr zustehenden
Provision nach Nr. 13 Absatz (1) Satz 1 der AGB zeitanteilige
Bestandsvergttungen fur die Vermittlungsleistungen. Die Héhe
der zeitanteiligen Bestandsvergiitung wird auf Grundlage des
von dem jeweiligen Vertriebspartner vermittelten Anteilbestan-
des als Prozentsatz des Anteilwertes berechnet und betragt - je
nach Fondsgesellschaft und Investmentfonds — bis zu 1,5 % p. a.
des Anteilwertes. Dar(iber hinaus gewahrt die Bank ihren Ver-
triebspartnern unter Umstanden geldwerte Zuwendungen in
Form von Sachleistungen (z. B. Schulungen).

Néhere Informationen zu den von der Bank erhaltenen oder
gewdhrten Vergtitungen bzw. Zuwendungen kénnen bei der
Bank angefordert werden.

Die Annahmefrist fir Wertpapierauftrage endet an jedem
Geschéftstag der Bank um 17.00 Uhr. Erfolgt der Eingang an
einem Geschéftstag nach diesem genannten Annahmezeit-
punkt, so gilt dieser Auftrag im Hinblick auf die Ausfiihrungs-
fristen als am nachsten Geschéftstag zugegangen.

Geschéftstage der Bank sind alle Werktage mit folgenden Aus-
nahmen:

—Samstage

—24.und 31. Dezember

—alle bundeseinheitlichen gesetzlichen Feiertage

Die Bank wirkt am Einlagensicherungsfonds des Bundesver-
bandes deutscher Banken e. V. mit und ist der Entschadigungs-
einrichtung deutscher Banken GmbH zugewiesen. Nahere
Informationen entnehmen Sie bitte Nr. 20 der AGB.

* Dieses Entgelt wird nur erhoben, sofern der Kunde die Postretoure/Rucklastschrift/Anschriftenermittiung/Mahnung zu vertreten hat. Dem Kunden ist der Nachwesis gestattet, dass der Bank kein oder

ein geringerer Schaden entstanden ist.

** Bei umfangreichen Auflistungen wird die Gebthr dem Aufwand entsprechend erhoben (je Stunde 50,00 EUR).

(00)pdf.08.2011

FodB-D1006SP
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